
517 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
i 

des Finanz- und Budgetausschusses 
I 
I 

über die Regierungsvorlage (457 der Bei- I rungsl~cken geschlos5en und die festen ~ebühren 
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Einkom- den gefnderten Wert- und Preisverhältmssen an­
mensteuergesetz 1972, das Umsatzsteuerge- gepaßtlwerden. 
setz 1972, das Gewerbesteuergesetz 1953, das Auf idem Gebiet der Umsatzsteuer ist die An­
Vermögensteuergesetz 1954, das Strukturver- hebung des Steuersatzes für Energielieferungen 
besserungsgese~~, das Gebüh~engesetz 1957 auf 13 I Prozent vorgesehen. Diese Maßnahme soll 
und das Famlhenlastenausglelchsgesetz 1967 zu einer Eindämmung des Energieverbrauches 
geändert werden (Abgabenänderungsgesetz bei Letktverbrauchern führen und damit die durch 

1980) Energikimporte stark bel:l!stete Zahlungsbilanz 
ent1ast~n. Des weiteren ist auch eine Anhebung 
des St~uersa tzes für die Vermietung der in der 
Anl:l!gJ B zum Umsatzsteuergesetz 1972 genann­
ten Gegenstände (zB Personenkraftwagen, 
Wohn.J.ragenanhänger, Motorboote) auf 30 Pro­
zent vbrgesehen. Dadurch soll der Steuersatz für 
die Ve1rmietung dieser Gegenstände dem Steuer­
satz, der für die Lieferung demrtiger Gegen-

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll 
zunächst verhindert werden, ,daß Bezieher von 
Mindesteinkommen infölge nomineller Einkom­
menserhöhungen zum 1. Jänner 1981 einkom­
mensteuerpflichtig werden. 

Weiters soll durch Novellierungen des Ein­
kommensteuergesetzes 1972, des Umsatz.steuer­
gesetzes 1972, des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
des Vermögensteuergesetzes 1954 SOWie des 
Strukturverbesserungsgesetzes dessen Gel­
tungsdauer gleichzeitig um weitere drei Jahre 
verlängert werden soll - Anregungen der Steuer­
reformkommission emsprochen werden. Es han­
delt sich hiebei vor allem um die Beseitigung von 
Härten sowie um Änderungen, die in einem 
höheren Maße dem Grundsatz der Gleichmäßig­
keit der Besteuerung oder der Vereinfachung der 
Verwaltung dienen. 

I 

stände Ivorgesehen ist, gleichgesetzt werden. 
Schließlich sieht der Entwurf folgende Ände­

rungenl im Bereich des Familienlastenausgleichs­
I 

gesetzes 1967 vor: 
Einel Senkung des Beitragssatzes beim Beitrag 

der Di'enstgeber zum Ausgleichsfonds für Fami­
lienbeihilfen von 5vH auf 4,5 vH. Die über­
nahmel des derzeit aus allgemeinen Haushalts­
mittelri des Bundes geleisteten Ersatzes von 
50 vHi ,des Wochengeldes für Arbeitslose an die 
Trägerl der Krankenversicherung durch den Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen. Die Verlänge­
rung der Beitragsleistung des Ausgleichsfonds für 
Famili~nbeihilfen an die Allgemeine Unfallver­
sicheruhgsanstalt für die gesetzliche Unfallver­
sicheru6g der Schüler und Studenten um zwei 
Jahre. I Eine übernahme der derzeit aus allge­
meinen Haushaltsmitteln geleisteten Vergütung 
an die I österreichischen Bundesbahnen für den 
EinnatlmenanJsfall durch die gegenüber dem 
Regelt~rif ermäßigten Schülertarife bei Durch­
führurig der Schülerfreifahrten. 

Der IFinanz- und Budgetausschuß hat den er­
Durch den Entwurf sollen im Interesse der wähnten Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 

Steuergerechtigkeit aber auch geWisse Besteue- 6. No~ember 1980 in Verhandlung genommen. 

Die steuerliche Berücksichtigung von Aufwen­
dungen für den Betrieb von Personenkraftwagen, 
Kombinationskraftwagen und Krafträdern soll 
zum 1. Jänner 1981 neu geregelt werden. Durch 
die Neuregelung soll eine wesentliche Verein­
fachung der Sonderbestimmungen für bestimmte 
Kraftfahrzeuge herbeigeführt werden, ohne daß 
damit eine Minderung des Steueraufkommens 
verbunden ist. Ferner sollen die steuerlichen Be­
günstigungen für Forschung und Entwicklung 
verbessert werden. 

I 

I 
I 
I 
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2 517 der Beilagen 

In der Debatte, lan der sich :lIußer dem Bericht­
erstatter, der eine Druckfehlerberichtigung betref­
fend den Titeleingang vorbrachte, die Abgeord­
neten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, P f e i f e r, 
K ern, Grab her - M e y e r, H i e t I, Dkfm. 
DDr. K ö n i g, Dr. Pe I i k an, K 0 p p e n­
.s t ein e r, San d m eie rund Dkfm. Doktor 
k e i m e I sowie Staatssekretär Elfriede . Kar I 
beteiligten, ~urden vom Abgeordneten P f e i­
fe r zwei Abänderungsanträge betreffend Ab­
schnitt I Art. I Z 12 und Art. II Z 1 sowie zu 
Abschnitt VII Art. III Abs. 1 sowie von den Ab­
geordneten· M ü h I b ach e rund Dkfm. DDr. 
K ö n i g ein gemeinsamer Abänderungsantrag 
betreffend Abschnitt I Art. I Z 10 und ein wei­
terer gemeinsamer Abänderungsantrag von den 
Abgeordneten Dkfm. DDr. K ö n i g und 
M ü h I b ach e r auf Einfügung einer Z 22 a in 
den Abschnitt I Art. I sowie ein gemeinsamer 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Erich 
Sc h,m i d t und Dkfm. DDr. K ö n i g betref­
fend Abschnitt V Art. I Z 1 eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs­
vorlage unter Berücksichügung der ob erwähn­
ten Abänderungsanträge teils einstimmig, teils 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Die von Iden 'Abgeot"ldneten Dr. P e I i k a n, 
K ern, K 0 p p e n s t ein e r, Dkfm. Dok­
tor K e im e I und H i e t I ,eingebrachten Ab­
änderungsanträge fanden nicht die Zustimmung 
der Ausschußmehrheit. 

Zu den einzelnen Abänderungen wird im 
,wesentlichen folgendes bemet"lkt: 

'Zu Abschnitt I Art. I Z 10: 

Auf Grullid des jüngst aJbgeschlossenen Kol­
lektivvertrages der Angestellten für die größten 
Bereiche der . Industrie sind die Reiseaufwands­
entschäid~gungen angehoben wOl"'den. Durch die 
Festsetzung eines Ta~geldes für die Verwen­
dungsgruppe VI mit 302 S übersteigen die kol~ 
lektivvertl1aglichen . Tarige1der die im Einkom­
mensteuergesetz verankerten Grenzen, die für 
die entsprechende Gebühren~tufe 5 ein Tag­
geLd von maximal 280 S vorsehen. . . , 

Mondl 
Berichterstatter' 

Um eine Kürzung der tatsächlich dem Arbeit­
nehmer zufließenden Amfwandsentschädigung, 
die durch die Versteue11ung des Differenzbetra­
ges entstehen würde, ebenso zu verhindern wie 
einen Arbeitsaufwand durch die Steuerberech­
nung von Minimalbeträgen - ein Aufwand, der 
ein Mehrfaches ,des sich ergebenden Steuerer­
trages ausmachen würde -, ist es notwendig, 
das Ta~geld der Gebührenstufe 5 im § 26 Z 7 
ESnG 1972 auf 305 S ,anzuheben. 

Zu Abschnitt I Art. I Z 12: 

Durch .die Anderung des § 33 Abs. 8 EStG 
soll vemindert we11den, daß Mindestpensionsbe­
zieherund Bezieher niedr~ger Aktiveinkommen 
in die Steuerpflicht hineinwachsen. 

Zu Abschnitt I Art. II Z 1: 

Durch die Änderung des Art. II Z 1 soll 
eine Inkrafttretensb~stimmung auch für dEm 
Kapitalertragsteuerabzug festgelegt wet"lden und 
weiters ·eine ,entsprechende Inkr.afttretensbe­
stimmung für die Anderung des § 122 Abs. 3 
EStG festgelegt wet"lden. 

Zu Abschnitt V Art. I Z 1: 

Die Abänderung bezweckt ua, Vel"'eine, die 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unterhalten und 
deren Unternehmen im Handdsregister einge­
tmgen ,sind, ,den übrigen Ibisher in Abs. 2 ge­
nannten juristischen Personen gleichzustellen. 

Zu Abschnitt VII Art. III Abs. 1: 

Aus Gründen der Abrechnung des letzten 
Quartals 1980 erweist sich eirie entsprechende 
Modifizierung der InkrafttretensbestimIIllling als 
erfot"lderlich. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt so-
mit den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
ange,schlos,senen· Gesetzentwurf ·1. 
die vel"'fassungsmäßige' Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 11 06. 

Mühlbacher 
Obmann 
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.;. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1972, 
das Umsatzsteuergesetz 1972, das Gewerbe­
steuergesetz 1953, das Vermögensteuergesetz 
1954, das Strukturverbesserungsgesetz, das 
Gebührengesetz 1957 und das Familienlasten­
ausgleichsgesetz 1967 geändert werden (Ab-

gabenänderungsgesetz 1980) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBl. 
, Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 

Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 3351 
1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 664/1976, 
320/1977, 645/1977, 280/1978, 57111978 und 
550/1979, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Z 3 hat zu lauten: 
,,3. die Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken­

oder Unfallversorgung und Sachleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung, 
Kranken-' und Sterbegelder aus den Versor­
gungs- und Unterstützungseinrichtungen der 
Kammern der selbständig Erwerbstäti·gen so- . 
wie das aus der Pensionsversicherung gebüh~ 

'rende übergangsgeld, weiters die Bezüge 
aus einer ausländischen gesetzlichen Kran­
ken- oder Unfallversorgung, die einer in­
ländischen gesetzlichen Kranken- oder Un­
fallversorgung entspricht, sofern solche Be­
züge auch im Quellenstaat 'nicht besteuert 
werden," 

2. § 4 Abs. 4 Z 4 und 5 haben zu lauten: 
,,4. Aufwendungen für die Entwicklung, Ver­

besserung oder Sicherung von volkswirt­
schaftlich wertvollen Erfindungen. Der volks­
wirtschaftliche Wert der angestrebten Erfin­
dung ist durch eine Bescheinigung des Bun­
desministers für Handel, Gewerbe und In­
dustrie nachzuweisen. NachWahl des Steuer­
pflichtigen: können die genannten Aufwen­
dungen auch im Wege der Absetzung für 

Abnutzung (§ 7) abgesetzt werden. Steuer­
pflichtige, die ihren Gewinn gemäß Abs. 1 
oder Abs. 3 oder gemäß § 5 ermitteln, kön­
nen in der Steuererklärung beantragen, daß 
em Betrag bis 5 vH der gemäß dem ersten 
Satz abgesetzten Aufwendungen für die Ent­
wicklung oder Verbesserung volkswirtschah­
lich wertvoller Erfindungen steuerfrei bleibt, 
soweit es sich bei diesen Aufwendungen nicht 
um Verwaltungs- oder Vertriebs kosten oder 
um Aufwendungen für Wirtschaf.tsgüter des 
Anlagevermögens handelt, 

5. Zuwendurigen an 
a) Universitäten, Kunsthochschulen und an 

die Akademie der bildenden Künste, 
deren Fakultäten, deren Institute und 
deren besondere Einrichtungen, 

b) durch Bundesgesetz errichtete Fonds, die 
mit Aufgaben der Forschungsförderung 
betraut sind, 

c) die österreichische Akademie der Wissen­
schatten, 

d) juristische Personen, die im wesentlichen 
mit der Durchführung von für die öster- . 
reichische Wissenschaft oder Wirtschaft 
maßgeblichen Forschungs- oder Lehraut- . 
gaben befaßt sind und an denen eme 
Gebietskörperschaft zumindest mehrheit­
lich beteiligt oder deren Tätigkeit nicht 
auf die Erzielung von Gewinnen gerich­
tet 1st, 

zur Durchführung von Forschungs- und 
. Lehraufgaben sowie an die österreichische 
Nationalbibliothek und an Museen von Ge­
bietskörperschaften, soweit alle diese Zuwen­
dungen zusammen 6 vH des Gewinnes des 
unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjah­
res nicht übersteigen. Bei Zuwendungen an 
den unter lit. d genannten Empfängerkreis 
ist vom Spender durch eine Bescheinigung 
des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung nachzuweisen, daß der Empfänger 
der Zuwendung dem in lit. d genannten Emp­
fänger kreis angehört und die Zuwendung 
zur Durchführung einer für die österreichi-

2 
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4 517 der Beilagen 

sche Wissenschaft oder Wirtschaft maßgeb­
lichen Forschungs- oder Lehraufgabe be­
stimmt ist. Für Unternehmungen, die von 
den Bestimmungen des Energieförderung's­
gesetzes 1979, BGB1. Nr. 567, Gebrauch 
machen, gelten die vorstehenden Bestim­
mungen nicht," 

. 3. § 8 ,Abs. 2 Z 1 lit. c hat zu lauten: 

"c) Wirtschaftsgüter im Sinne des Abs. 4, so­
. weit sie nicht zur entgeltlichen überlassung 

an Dritte bestimmt sind," 

4. § 8 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) AbweIchend vom Abs. 3 beträgt der Ab-
schreibungssatz '. .' . . 

1. von Wirtschaftsgütern des Anlagevenp.ögens, 
soweit diese im Inland ausschließlich und un­
mittelbar der .v erhiriderung, Beseitigung 
oder . .verringerung von Umweltbelastungen 

· die!\cn, die durch den eigenen Betrieb verur­
sachtwerden oder die.senbeeinträchtigen, 
sofern die Anscha:ffungoder Herstellung ge­
setzlich vorgeschrieben oder im öffentlichen 
Interesse· erforderlich ist, 60 vH der An­
schaffungs- oder. Hetstellungskosten, 

2. von Mitbenützungsrechten an den unter Z 1 
genannten Anlagen 60 vH der Anschaffungs-
oder Herstellürigskos"ten, . 

3. von Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögens, 
die ausschließlich und unmittelbar der Ent­
wicklung oder Verbesserung volkswirtschaft­
lich wertvoller Erfindungen dienen,· wenn 
der volkswirtschaftliche Wert der betreffen­
den Erfindung durch eine Bescheinigung des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Indust~ie nachgewiese~ wird,. 80 vH der An-

· schaffungs-oder Herstellungskosten, 

4. v.on Wirtschaftsgii~ern des Anlageyermögens, 
die' der Erzeug)lng elektrischer Energie die­
nen; wenn von den Bestimmungen des Ener­
gidörderungsgeset;zes 1979 nicht Gebrauch' 
gemacht wird oder nicht. Gebrauch gemacht 
werden kann, 60 vH der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten. Voraussetzung ist, daß es 
sich um Wasserkraftanlagen bis zu einer 

· Ausbauleistungvon 10000 kW, um Anlagen 
der' Kraft-Wärme-Kupplungoder um An­
lagen. handelt, die elektrische . Energie über-

· wiegend a\ls der Verbrennung eigenbetrieb­
lich a,nfallender Abfallstoffe' erzeugen. Das 
V~rliegen dieser Voraussetzungen' ist durch 
eine. Bescheinigung des Bundesministers für 
Handel; Gewerbe und Industrie nachzu~ 
w~isen, 

5. von Wärmepumpen, 'die ausschließlich der 
Temperaturanhebung' der 'Nutzungsenergie 
dienen, Solaranlagen; . Anlagen' zur Wärme­
rückgewinnung, Anlagen zur gemeinsamen 

. Erzeugung von elektrischer Energie und 

Wärme bis zu einer Leistung von 1 MW 
(Gesamtenergieanlagen) und Anlagen zur 
ausschließlichen energetischen Nutzung der 
Biomasse, ausgenommen offene Kamine, 
60 vH der Anschaffungs- oder Herstellungs­
kosten. Voraussetzung für die Geltendma­
chung dieser vorzeitigen Abschreibung ist, 
daß die genannten Anlagen im Hinblick auf 
das Ausmaß der voraussichtlichen Energie­
einsparung und die Amortisationszeit der 
Anlagen energiewirtschaftlich zweckmäßig 
sind. Der Bundesminister für Finanzen kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Bauten und Technik und dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und' Indu­
strie mit Verordnung die näheren Erfor­
dernisse für die energiewirtschaftliche Zwetk-

. mäßigkeit festlegen. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzung ist über' Verlangen des Fi­
nanzamtes nachzuweisen. 

Der . restliche Teil' der Anschaffungs~ oder 
Herstellungskosten der in den Z .1 bis 5 ge­
nannten . Wirtschaftsgüter ist gleichmäßig auf 
die nächsten vier Wirtschaftsjahre verteilt ab­
zuschreiben. Neben diesen vorzeitigen Abschrei­
bungen ist keine gewöhnliche Absetzung für 
A·bnutzung {§ 7) zulässig. Abs. 3 letzter Satz 
ist anzuwenden." 

5. § 9 Abs. 4 bis 6 haben zu lauten: 

,,(4) Rücklagen (steuerfrei gelassene Beträge) 
gemäß . den Abs. 1 bis 3, die zu Lasten der 
Gewinne ausfreiberuflimer Tätigkeit gebildet. 
und nicht bis zum Ablauf des ihrer Bildung 
folgenden vierten Jahres bestimmungsgeinäß 
verwendet wurden, sind abweichend von den 
Bestimmungen des Abs. 2 insoweit nicht ge­
winnerhöhendaufzulösen, als sie 5 vB des 
ihrer Bildung' zugrunde .gelegten Gewinnes 
(Abs. 1 und 3) nicht übersteigen und in diesem 
Jahr österreichische festve~zinsliche Wertpapiere 
angeschafft werden; dabei gelten die Rücklagen 
(steuerfrei gelassenen Beträge) in. Höhe des 
Nennpetrages dieser Wertpapiere als> hestim­
mungsgemäß verwendet.Wertänderungen der 
nach dieser Bestimmung angeschafften Wert­
papiere sind steuerlich nicht zu beri,icksichtigen; 
eine übertragung stiller Rücklagen (§ 12) 
auf solche Wertpapiere ist nid:J.t zulässig. 

(S) Voraussetzung für die Verwendung der 
Rücklagen (steuerfrei gelassenen Beträge) im 
Sinne des Abs. 4 ist; daß die Wertpapiere bei 
einer inländischen Kreditunternehmung hinter­
legt und in einer .laufend geführten Aufzeich­
nung ausgewiesen werden. Diese Aufzeichnung 
ist dem Finanzamt jährlich mit der Steuer­
erklärung oder, sofern eine' Verpflichtung zur 
Ahgabe:einer Steuererklärung nicht besteht, bis' 
zum3LMärz eines jeden Jahres für das voran­
gegangene Kalenderjahr vorzulegen. In' dieser 
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Aufzeichnung müssen für den Schluß jedes Ver­
artlagungszeitraumes jeweils in einer Summe 

1. die gemäß Abs. 4 insgesamt verwendeten 
RücklageIJJbeträge (steuerfrei gelassenen Be­
träge) abzüglich der in früheren Veranla­
gungszeiträumen nachversteuerten Bet,:äge 
(Abs.6), , 

2. ~ie Nennbeträge der insgesamt. gemäß 
Abs.' 4 angeschafften oder gemäß, Abs. 7 
ersetzten Wertpapiere abzüglich der Nenn­
beträge jener Wertpapiere, die im .betref­
fenden oder einem früheren V eranl<).gung~­
zeitraum im Sinne der Z 3 verwendet 
wurden, 

7. § 18 Abs. 2 Z Jhat zu lauten: 

,,3. Als Eige~heim' im Sinne des Abs. 'lZ 3 
ist ein Wohnhaus im Inland mit nicht mehr 
als zwei' W ohn:ungen anzusehen, wenn minde­
stens zwei Drittel der Gesamtriutzfläche des 'Ge­
bäudes Wohnzwecken • dienen., Das Eigenheim 
kann auch 'im Eigentum zweie,r oder mehrerer 
Personen" stehe!l. 'Unter diesen, Begriff 'fallen 
auch Gebaude, die aUf fremdem Grund und 
Boden errichtet werden, wenn' die übrigen V9r­
aussetzungen auf sie ~utreffen. Als Eigentums­
wohnung im Sinne des Abs. '1 Z 3 kann' nur 
eine Wohnung" gemäß den Bestimmungen des 
Wohnungseigentumsgesetzes ,1975, BGB[ 
Nr. 417, verstanden werden, die mindestens zu 
zweI Dritteln Wohnzwecken dient." 

'8.§ 20 a hat zulauten: , 

3. die Nen~beträge der Wertpapiere, die im 
betreffenden Veranlagungszeitraum dem 
Depot entnommen und nicht gemäß Abs. 7 
ersetzt oder die entgeltlich oderunentgelt­
lich übertragen wurden, , 

aufscheinen. ' 
,,§ 20 a. (i) Die Anscha:ffung (H~rstell~ng) v.on 

Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
und Krafträdern, die dem Anlagevermögenzu­

(6) Wird, die Aufzeichnung (Abs. 5) trotz geführt werden, gilt nur insoweit als betrieb-
Aufforderung nicht vorgelegt, 'dann' sind in dem lieh veranlaßt,als die Anschaffungskosten (Her-
Veranlagungszeitraum, für den die Aufzeichnung , 

, stellungskosten) bei Personenkraftwagen' und nicht vorgelegt wurde, die verwendeten Rück-
.. ' . , '..', KorIibina tionskraftwagen den Betrag von 

lagenbetrage (steuerfrei gelassenen Betrage) um 17'5' 000 Sb' K f' ,"d ' d B t ' " h"h ch' . ", el Ta tra ern en e rag von 
2, .0 vH zu er 0 en undna, zuversteuern. Eme 42' 000 'S "ch "b' . 'D' t h d B 

Ich N ch . "b d' . '. d nl t u ersteigen. le vors e en e e-so e a versteuerung Ist u er les m Je em " '1'''ß ch d 
I, . ' .'. ' h' I stimmung gl t smngema , wenn na en steuer-

Veran agungszeltraum msowelt V'orzune men; I, l'ch V ch'f d' W t 1 d' t t 
.. ' , .. " 1 en ors n ten an ere, er e' a s le a" 

als gemaß Abs. 4 angeschaffte oder gemaß Abs. 7 "chl'ch A ch ff d H tell ' k t " . . . .. ' ' ,.' sa I en ns a ungs- 0 er ers ungs os en 
ersetzte Wertpapiere In diesem Veranlagungs- , . 'd 

' I l'ch 'd ' 'I l'ch"b ' anzusetzen sm . zelt raum entge t 1 0 er unentge tl u ertra- " 
gen oder dem Depot entnommen werden und (2) Die gewöhnliche Absetzung, für A.b-
dadurch die' verwendeten Rüeklagenbeträge nutzung (§ 7 Abs. 1) bei Personenkraftwagen, 
(steuerfrei gelassene Beträge) durch die Nennbe- KombinationskraftwageiJ. und Krafträdern ist von 
träge derveI1bleibenden Wer'tpapiere laut Auf- den sieh aus Abs. 1 ergebenden Beträgen zu 
zeichnung (Abs. 5 Z 2) nieht' rnehrgedeCkt bereChnen. Die Anschaffungskosten (Herstel­
sind. Die Bestimmung des § 37 Abs. 1 ist auf Iungskosten) dürfen nur gleichmäßig auf die 
nachzuversteuerndeBeträge nicht anwendbar; Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung 
dies gilt nicht bei Tod des Steuerpflichtigen. verteilt werden {lineare Absetzung .für, Abnut­
Die Erhöhung des nachzuversteuernden Betrages zung).' Der, Bemessung der gewöhnlichen 'Ab­
unterbleibt insoweit, als' der Veräußerungsedös se:tzung für, Abnutzung ist ,bei Personenkraft­
zur Bestreitung des notwendigen Lebensunter- wagen, Kombinationskraftwagen und Krafirä­
haltes des Steuerpflichtigen, seines Ehegatten, und' dem, die vor der Zuführung zum Anlagever­
der Kinder im Sinne des§ 119 oder zur Deckung , mögen,noch nichdn Nutzung standen (Neufahr­
außergewöhnlicher Belastungen im Sinne des zeuge), eine, bei:riebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
§ 34 verwendetwird, weiters wenn der Steuer- von sieben Jahren zugrunde zu legen. Die ge.­
pflichtige zum Zeitpunkt der' übertragung oder wöhnliche Absetzung für Abnutzung ,ist bei 
Entnahme aus dem Depot berufsunfähig' ist, Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
oder das 60. Lebensjahr vollendet hat oder wenn und Krafträdern, die bereits vor der Zl;lführung 
die übertragung oder Entnahme aus dem Depot ,zum Anlagevermögen in Nutzun,g standen 
infolge Todes des Steuerpflichtige~ erfolgt." ' (Gebrauchtfahrzeuge), für Personenkraftwagen 

6. § 10 Abs. 2 Z 1 hat zu lauten: 
;,1. für . Gebäude und sonstige unbewegliche 

Wirtschaftsgüter, soweit, sie zur entgeltli'­
chen überlassung 'an Dritte bestimmt sind, 
sowie für Gebäude, soweit sie nicht un­
mittelbar dem BetriebszweCkdienen oder 
soweit sie nicht für Wohnzweck:ebetriebs­
zugehöriger Arbeitnehmer. bestimmt sind," 

und Kombinationskraftwagen mit 25,000 S, für 
Krafträder Illit 6 oooS jährlich begrenzt. 

(3) pie übrigen mit Personenkraftwagen, 
Kombinationskraftwagen 'und : Krafträdern in 
Zusammenhang stehenden· Betriebsausgaben sind 
bei Kraftfahrzeugen, deren Anschaffungs- oder 
He'rstellungskosten die .in Abs; 1 angeführten 
Höchstbettäge'nicht übersteigen, in tatsächlicher 
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Höhe zu berücksichtigen. übersteigen die An-
· schaffungs- oder Herstellungskosten eines 
Kraftfahrzeuges die in Abs. 1 angeführten 
Höchstbeträge, so sind die nachgewiesenen Be­
triebsausgaben in 'dem Verhältnis zu kürzen, 
in dem ,die Anschaffungs- oder Herstellungs-

., kosten die Höchstbeträge übersteigen. Bei in 
gebrauchtem Zustand dem Betriebsvermögen 
zugeführten Kraftfahrzeugen sind für die Er­
mittlung der absetzbaren Betriebsausgaben die 

, Anschaffungs- oder Herstellungskosten des ersten 
Erwerbers des Kraftfahrzeuges maßgebend; kön­
nen diese nicht nachgewiesen werden, so tritt 

· an deren Stelle der Listenpreis im Zeitpunkt 
der erstmaligen Zulassung. . 

(4) Werden Personenkraftwagen, Kombina­
tionskraftwagen und Krafträder auch für be­
triebsfremde Zwecke genutzt, so ist von den 

· nach Abs. 2 und 3 zu berücksichtigenden' Auf­
wendungen ein ,entsprechender Anteil auszu­
scheiden. 

(5) Für die Berücksichtigung von Gewinnen 
oder Verlusten, die sich beim Ausscheiden von 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
und Krafträdern aus dem Betriebsvermögen er­
geben, sowie von Vergütungen für Schadens­
fälle, die an Personenkraftwagen, Kombinations­
kraftwagen und Krafträdern eingetreten sind, 
sind .die Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Eine übertragung stiller Rücklagen (§ 12 
Abs. 1) auf Personerikraftwagen, Kombinations­
kraftwagen und Krafträder ist nicht zulässig. 

(7) Die Bes~immungen der Abs.· 1 bis 6 sind 
auf' Fahrschulkraftfahrzeuge und auf Kraftfahr­
zeuge, die ausschließlich dem Zweck der gewerb­
lichen Personenbeförderung oder der gewerbli­
chen Vermietung dienen, nicht anzuwenden. 

(8) Aufwendung,en des Steuerpflichtigen für 
ausschließlich. betrieblich veranlaßte Fahrten 
mit Personenkraftwagen, Kombinationskraft-

'wagen und Krafträdern, die nicht zu seinem 
Betriebsvermögen gehören, sind mit den sich 
aus § 26 Z ? lit. a ergebenden Beträgen abzu­
setzen; für Fahrten, eines Dienstnehmers mit 
eigenem Kraftfahrzeug können jedoch keine 
höheren . Beträge abgesetzt werden, als dem 
Dienstnehmer gemäß § 26 Z 7 'lit. a gezahlt 
werden. Voraussetzung ist die fortlaufende 
Führung eines Fahrtenbuches, aus dem Datum, 
Anzahl der gefahrenen Kilometer, Kilometer­
stand, Ausgangs- und Zielpunkt sowie Zweck 
jeder einzelnen betrieblichen Fahrt klar erkenn­
bar sind. 

(9) Die Bestimmung . des Abs, 8 gilt nicht 
für ausschließlich betrieblich veranlaßte Taxi­
fahrten. 

(10) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 
sind auf Aufwendungen für Fahrten, die im 

Rahmen der Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z 4 
bis 7 anfallen,unbeschadet der Vorschrift des 
§ 16 Abs. 1 Z 6 sinngemäß anzuwenden." 

9. Dem §.24 wird als Abs. 6.angefügt: 

,,(6) Wird der Betrieb infolge Todes des 
Steuerpflichtigen oder deshalb aufgegeben, weil der 
Steuerpflichtige erv:erbsunfähig ist oder das 
60. Lebensjahr vollendet hat uI?-d seine Erwerbs­
tätigkeit einstellt, dann unterbleibt auf Antrag 
abweichend von Abs. 3 bei Gebäuden, die bis 
zur Aufgabe des Betriebes vom Steuerpflichtigen 
in einer Weise genutzt worden sind, daß sie 
als Wohnsitz der Mittelpunkt seiner Lebens­
interessen waren; hinsichtlich der zum Betriebs­
vermögen gehörenden Gebäudeteiledie Erfas­
sung' der stillen Reserven. Voraussetzung ist 
weiters, daß das Gebäude weder ganz oder 
zum Teil v·eräußert noch ganz oder zum Teil 
einem anderen zur Erzielung betrieblicher Ein­
künfte überlassen oder .überwiegend zur Ein­
kunftserzielung verwendet wird. Diese Bestim­
mung ist auf eInen Gebäudeteil, auf den stille 
Rücklagen übertragen wurden .oder der für 
Wohnzwecke betriebszugehöriger Arbeitnehmer 
bestimmt war und VOrZeItig abgeschrieben 
wurde, nicht anzuwenden. Wird das Gebäude 
innel'halh von fünf Jahren nach Aufgabe des 
Betriebes vom Steuerpflichtigen oder seinem 
Rechtsnachfolger veräußert, unter Lebenden un­
entgeltlich übertragen oder zur Einkunftserzie­
lung im Sinne .des zweiten Satzes verwendet 
oder überlassen, dann sind die nicht erfaßten 
stillen Reserven in diesem Jahr unter Anwen­
dung des ermäßigten Steuers atz es nach § 37 
Abs. 1 zu versteuern." 

10. § 26 Z 7 hat zu lauten: 

,,7. Beträge, die den {m privaten Dienst an­
gestellten Personen aus Anlaß einer Dienst,. 
reise als Reisewegvergütungen(Fahrtkostenver­
gütungen, Kilometergelder), Tages- und. Nächti­
gungsgelder gezahlt werden, soweit sie die tat­
sächlichen Aufwendungen (nach Abzug der 
durcli die Abwesenheit des Arbeitnehmers er­
zielten. Haushaltsersparnisse) nicht übersteigen. 
Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein Arbeit­
nehmer über Auftrag des Arbeitgebers seinen 
Dienstort (Büro, Betriebsstätte, Werksgelände, 
Lager usw.) zur Durchführung von Dienstver­
richtungen verläßt oder so weit weg von seinem 
ständigen Wohnort {Familienwohnsitz) arbeitet, 
daß ihm eine tägliche Rückkehr an seinen ständi­
gen Wohnort (Eamilienwohnsitz) nicht zu­
gemutet werden kann. Bei Arbeitnehmern, die 
ihre Dienstreise vom Wohnort aus antreten, 
tritt an die Stelle, des Dienstortes im Sinne 
Jbiger Vorschrift det Wohnort (Wohnung, ge­
wöhnlicher Aufenthalt, Familienwohnsitz). 
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Die Voraussetzung des ersten Satzes ist er­
füllt bei Gewährung von 

a) Kilometergeldern, wenn der Weg der 
Dienstreise mehr als zwei Kilometer be­
trägt und soweit di~ den Bundesbedienste­
ten gewährten Sätze nicht überschritten 
werden, 

b) Tages- und Nächtigungsgelciern für In­
landsdienstreisen, soweit bei Arbeitnehmern 

mit einem Bruttojahresarbc:itslohn 
die folgenden Sätze der 

Tagesgelder Nächtigungsgelder 

bis 80000 S ..... 150 S 90 S 
I 

über 80 000 S 
bis 100000 S 180 S 90 S 

über 100 000 S 
bis 160000 S 200 S 120 S 

über 160000 S 
bis 220000 S 230S 145 S 

über 220000 S 305 S 145 S 

nicht überschritten werden. Zum Brutto­
jahresarbeil::slohn zählen sämliche steuer­
pflichtigen und steuerfre~en Bezüge aus 
nichtselbständiger Arbeit außer der Fami­
lienbeihilfe und der Wohnungsbeihilfe. 
Die vollen Tagesgelder gelten für 24 Stun­
den. 'Dauert eine Dienstreise länger als 
drei Stunden, so wird für jedeangefan­
gene Stunde ein Zwölf tel des Tagesgeldes, 
höchstens der volle Satz gerechnet. Ist in 
Kollektivverträgen oder Betriebsverein­
barungen, die auf Grund besonderer kol­
lektivvertraglicher Ermächtigungen abge­
schlossen worden sind, oder auf Grund 
aufsichtslbehördlich genehmigter Dienst­
(Besoldungs)ordnungen der Körperschaften 
des öffentlichen Rechtes eine Regelung 
über die Verrechnung anteiliger Tages­
gelder enthalten, so gilt diese Regelung 
an Stelle der Vorschriften der beiden vor­
hergehenden Sätze, 

c) Tages- und Nächtigungsgeldern für Aus­
landsdienstreisen, soweit diese - entspre­
chend den in lit. b angeführten Stufen 
des Bruttojahresarbeitslohnes - die den 
Bundesbediensteten gewährten Sätze nicht 
überschreiten. 

Zahlt der Arbeitgeber höher,e Tages~ und 
Nächtigungsgelder, so sind die tatsächlichen 
Reiseaufwendungen dem Finanzamt nachzuwei­
sen und zur Berücksichtigung der Haushalts­
ersparnis um 20 vH der nachgewiesenen Auf­
wendungen zu kürzen. Die Haushaltsersparnis 
ist nur von den Tagesgeldern zu berechnen. Die 
Kürzung ist jedoch nicht unter den Betrag 
durchzuführen, der den vollen bzw. anteiligen 
Sätzen der obigen Tabelle bei Inlandsdienst­
reisen bzw. der den Bundesbedienstetenzuste­
henden Sätzen bei Auslandsdienstreisen ent­
spricht." 

11. § 27 Abs. 2 Z 1 hat zu lauten: 

,,1. Besonder,e Entgelte oder Vorteile, die neben 
den im Abs. 1 bezeichneten Einkünften 
oder an deren Stelle gewährt werden, wei~' 
ters nominelle Mehrbeträge auf Grund 
einer Wertsicherung," 

12. § 33 A!bs. 8 hat zu lauten: 

,,(8) Die Einkommensteuer wird nicht er­
hoben, wenn sie den Betmg von 910 S nicht 
übersteigt. übersteigt die Einkommensteuer den 
Betrag von 910 S, dann wil1d sie 

bis zu eInem ,Betrag von 930 S mit 150 S, . 
:bis zu emem Betrag von 960 S mit 200 S, 
·bis .. zu eInem Betrag von 990 S mit 
bis zu einem Betrag von 1020 S mit 
bis zu emem Betrag 'Von 1060 S mit 
bis ZlU eInem Betrag von 1100 S mit 

erhoben." 

13. § 34 Albs. 4 und 5 haben zu lauten: 

300 S, 
450 S, 
650 S; 
910 S 

,,(4) Die wirtschaltliche' Leistungsfähigkeit wird 
durch außergewöhnliche Belastungen nur rnso­
weit wesentlich beeinträchtigt, als die Aufwen­
dungen die zumutbare Mehrbelastung uberstei­
gen. Diezumurbare Mehl1belastung beträgt von 
dem nach Albs. 5 errechneten Einkommen 

bei einem Einlkommen von Schilling 
höchstens 45 000 

mehr als 45 000 bis 90 000 

mehr als 90000 bis 180000 
mehr als 180000 bis 360000 

mehr als 360000 bis 450000 
m:ehr als 450 000 

4 vH, 
5 vH, 
6 vH, 
7 vB, 
8 vH, 
9 vB; 

für den Ehegatten, wenn dem Steuerpflichtigen 
der Alleinverdien{!ra:bsetzbetrag zusteht, und für 
jedes Kind im Sinne des § H 9 vermindert sich 
dieser Betrag um je 1 vH dieses Einkommens. 

(5) Der Feststellung der zumuubaren Mehrbe­
lastung ist das nach§ 2 Abs. 2 ermittelte Ein­
kommendes Steuerpflichtigen, vermehrt um die 
steuerfreien Einkünfte und um die bei dieser 
Ermittlung abgezogenen Beträlge nach § 10,§ 11, 
§ 18 Abs. 1 Z 4,§ 24 Abs. 4, § 27 Abs. 4 und 5, 
§ 31 Abs. 3, § 40, § 41 Abs. 3 und .§ 104 zu­
grunde zu legen. Dalbei sind steuerfreie Ein­
künfte gemäß ,§ 3 ·Z 9 und 10 außer Ansatz zu 
lassen." 

14. § 34 Abs. 8 hat zu lauten: 

,,(8) Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen 
für Personen, lfürdie gemäß § 8 Albs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 erhöhte 
Familienbeihilfe gewährt wird, sinld ohne Anwen­
dung der Bestimmungen des Abs. 4 als außerge­
wöhnliche Belastung !Zu berücksichtigen." 
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15. §,40 samtOberschrift hat zu lauten: Albs. 1 Z 1 ,,"on mehr als 10000 Senthalten 

"Freibetrag bei bestimmten Kapitalerträgen sind oder" 

§ 40. Sind die Voraussetzungen für eine Ver- 20. $ 45 Albs. 3 hatz;u lauten: 
anlagung nach § 41 nichi: gegeben, so, ist bei der ,;(3) Bereits fälliggeV(ordene Vorauszahlungs-

r Veranlagung, wenn inden Einkünften aus Kapi- teilbeträge werden durch. eine' Änderung inder 
talvermögen steuerabzugspflichtigeGewinnanteile Höhe der Vorauszahlung (Abs. 1) nicht berührt. 
aus Aktien -0Dividenden), Gewinnanteile und Dies gilt aucp für den innerhalb eines Monates 
Zinsen aus Anteilen an Erwerbs- und Wirtschafts-, ab Bekanntgabe eines Bescheides über die Erhö~ 
genosse~schaften oderZin~en aus Wandelsc?uld- hung der Vorauszahlung fällig werdenden Vor­
verschrerbungen und Gewmnschuldverschrelbun- _ auszahlulljgsteilbetrag. Der Unterschiedsbetrag ist 
gen enthalten sind,~ ein, Betrag bis zur Höhe anläßlich der der Änderung nächstJfolgenden 
dieser. steuen?zugspflichtigen Einkünfte, .hödJ.- Vie;teljahresfälligkeit (A<bs. 2), in den Fällen 
stens Jedoch em Betrag ,"on 7000 S, abzuZHlhen. des zweiten Satzes anläßlich der der Änderung 
tlnterlbleibt eine Veranlagung, weil das Ein- zweitfolgenden Vierteljahresfälligkeit auszuglei­
kOI'nmen den in § 42 Albs. 1 Z 3 vorgesehenen chen. Unterschiedshetra';' ist die Differenz zwi­
Grenzbetrag nicht übersteigt, so ist die von den schen einem Viertel der" im laUfenden Kalender-

\ Gewinn~nteilen und Zin.senim Sinne des ersten jahr bis zur Änderung gültilg gewesenen Vor­
Satzes embehaltene Kapitalertra-gsteuer auf An- auszahluncr und einem Viertel der neu festcre­
~ragdes Ste~erpflicht~gen zu erstatte~. Der An- setzten V;rauszahlung, verv.ielfacht mit der Z~hl 
trag kann bIs'zum Ende des auf den Veranla-, der von der, Änderungnic.J"t berührten Voraus-

" gungszeitraum zweitfolgenden Kalenderjahres ge- zahluno-steibbettäge. Nach dem 30. September 
stellt werden. Die Erstattung ist nur durchzufüh- darf da~ Finanzamt Bescheide über die Änderung 
ren, wenn die einbehaltene Kapitalertragsteuer der Vorauszahlung für das laufertde Kalender-
den Betr~g von 30 S ü:bersteigt:~ jahr' nicht mehr 'erlassen; dies gilt nicht für 

16.§ 41 A:bs. 2'Z 1 hat zu lauten: Beschei1de' auf Grund eines Antrages, 'den der 
,,1. in den Einkünften aus Kapitalvermögen Steuerpflichtige bis zum 30; September gestellt 

steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus hat, sowie, für eine Knderung in einem Rechts­
Aktien~Di'videnden), Gewinnanteile und mittelverfahren. Erfolgt die BekanntgaJbe von 
Zinsen aus Anteilen an Erwerbs~ und Wirt- Bescheiden üher die Erhöhung oder die erstmalige 
schaftsgenossenschaften oder Zinsen aus Wan- - F~stsetzung der Vorauszahlung nach dem 10. No­
delschuldverschreibungen und Gewinnschuld- vemJber, dann ist der Unterschiedsbetrag (der 
verschreibungen enthalten sind und die von Jahresbetrag der Vorauszahlung) innerhalb eines 
diesen Kapitalerträgen einbehaltene Kapital- ,Monates nach Bekanntgabe des Bescheides zu 
ertra-gsteuer den Betrag von 30 S übersteigt entrichteri. Erfolgt die Bekanntgabe eines Be-
oder" scheiides über die Herabsetzung der Vorauszah­

lung nach dem 10. Dezember, dann ist der Unter­
schieidshetrag gutzuschreiben." 17. § 41 Abs. 3 leuzter Satz hat zu lauten: 

"Sind in den 'Einkünften aus Kapitalvermö­
gen steuerabzugspflichtige Gewinnanteile aus 
Aktien (>Dividenden), Gewinnanteile und Zin­
sen auS Anteilen an' Erwerbs- und Wirtschafts­
genossenschaften oder Zins,en aus Wande1schuld-
,verschre~bungen und Gewinnschuldverschreibun­
gen enthalten, so ist von diesen ein Betr.ag bis 
zur Höhe dieser steuerabzugspflicht1gen Ein­
künfte, höchstens jedoch ein Betrag von 7 000 S, 
abzuziehen. " 

i8. § 41 A;bs.4 hat zu lauten: 
,,(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 

nichtselbständiger Arbeit sind Bezüge, die. nach 
§ 67 Abs. 1 oder § 68.Abs. 1 steuerfrei bleiben 
oder mit den festen Sätzen der §§ 67 oder 68 
oder mit den Pauschsätzen des § 69 zu versteuern 

. waren, nicht -zu berücksichtigen. Die sich sodann 
ergebenden Einkünfte sind um die bei-In Steuer­
abzug vom Arbeitslohn berücksicht~gten Hinzu­

. rechnungsbeträge gemäß § 75 zu erhöhen." 

19. § 42 Albs. 1 Z 3 hat zu lauten: 
,,3. das Einkommen mehr als 24 700 S betragen 

hat und. darin Einkünfte im Sinne des § 41 

21. § 48 Abs. 3 hat .zu lauten: 
,,(3) Für AI1beitnehmer, die als Einkünfte 

aus nichtselbständiJger Arbeit ausschließlich eine 
Pension von einer, Gebietskörperschaft oder eine 
Pension aus .der geset~lichen Sozialversicherung 
oder einen gleichartigen Bezug aus Versorgungs~ 
und Unterstütz~ngseinrichtungen der Kammern 
der selbständig Erwerbstät~gen beziehen, behält 
die Lohnsteuerkarte in der Regel ohne IÜkksicht 
auf den allgemeinen Geltungszeitraum ihre Gül­
tigkeit dauernd GDauerlohnsteuerkarte), sofern' 
nicht'der Bundesminister für Finanzen aus Grün­
den der Kontrolle die Anordnung trifft, daß 
Dauerlohnsteuerkarten für bestimmte Gruppen 
von Arbeitnehmern neu auszuschreiben srnd." 

22. Im § 67 Aibs. 1· tritt im vorletzten Satz 
anstelle des Betrages' von 100S der Betrag von 
130 S . 

22 a. Im. § 69 letzter Satz ist' der Betrag von 
,,500S" durch .den Betrag von ,,750 S'~und der 
Betrag von ,,2000 S" durch deriBetrag von 
,,3 000 S" zu ersetzen. 
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23. § 71 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Dies gilt auch, wenn vom selheI:J. Arheitgeber 
neben Bezügen und Vorteilen aus einem beste­
henden oder früheren Dienstvenhältnirs' Bezüge 
oder Vorteile im Sinne des § 25' Albs. 1 Z 1 
oder 2 für frühere Dienstverhältnisse, Pensionen 
urid gleichartige Bezüge im Sinne des § 25 Abs. 1 
Z 3 oder Bezilige bzw. Ruhe(Versorgungs}bezüge 
im Sinne des § 25 Albs. 1 Z 4 gezahlt werden." 

24. § 72 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Das Wohnsitzfinanzamt des Arbeitne:h­
merS hat einen Jahresausgleich von Amts wegen 
durchzuführen, wenn im Kalenderjahr' steuer~ 
pflichtige Einkünfte zumindest zeitweise gleich­
zeitig von 'zwei 'Oder mehreren Al'beitgebern 
(§ 47) bezogen· worden sind, deren Summe 
100000 S übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein 
Arbeitnehmer Viom selben Arbeitgeber mehrere 
Bezüge im Sinne des § 71 zweiter Satz erhalten 
hat, deren Summe 100000 Subersteigt. Zur 
Durchführung des Jahresausgleiches haben die 
Arbeitgeber dem jeweiligen Wohnsitzfinanzamt 
'Ohne Au:ffordenillig bis zum 31. März des fol­
genden Kalenderjahres einen Lohnzettel (§ 84) 
für jene Al1beitnehmerzu übergeben, die keine 
oder eine Zweite (Dritte usw.). Lohnsteuerkarte 
vorgelegt halben." 

25,. Im §73 Abs. 2 ist am Ende der Z 5 em 
Beistrich zu setzen und folgende Z 6 neu anzu­
fügen: , 

,,6. auf der Lohnsteuerkarte nicht eingetragene 
Freibeträige, die der ADbeitnehmer bei 
Durchführung eines Jahresausgleiches von 
Amts wegen0§ 72Atbs. 3) geltend macht," 

26. § 82 Abs. 2 Z 4 hat zu lauten: 

,,4. Freibeträge wegen Werbungskosten, Son­
derausgaben oder außengewöhnlicher Bela­
stung auf der Lohnsteuerkarte für künftige 
Lohnza.hlungszeiträume . eingetragen Wlorden 
sind und sich nachträglich ergibt, daß die 
betreffenden Aufwendungen nicht in der 
berücksichtigten Höhe getätigt worden sind." 

27. § 93 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind 
auch besondere Entgelte oder Vorteile, die 
neben den im Abs. 1 bezeichneten Kapital-
erträgen oder an deren Stelle gewährt 
werden. Zu den besonderen Entgelten 
oder Vorteilen gehören insbesondere Freianteile, 
Genußrechte, Sachleistungen, Boni und ähnliche 
Kapitalerträge, weiters nominelle Mehrbeträge 
auf Grund einer Wertsicherung. Bestehen die 
KapItalerträge nicht in Geld, so sind sie mit den 
üblichen Mitte1preisen des Verbrauchsortes anzu-
setzen (§ 15 Abs. 2)." . 

28. § 106 Abs. 1 hat zu 'lauten: 

,lI) Dem Steuerpflichtigen ist auf ,Antrag ein 
Freibetrag.(A!bs. 3) zur Ahgeltung etwaiger außer­
gewöhnlicher Belastungen, die durch eine Kör­
perbehinderung des Steuerpflichtigen und, wenn 
dem Steuerpfl5chtigen der Alkinver,dienerabsetz­
betrag zusteht, seines nicht dauernd getrennt 
lebenden Ehegatten veranlaßt sind, zu gewähren. 
Als Körperbehinderung gilt auch eine geistige 
Behinderung. ". 

29. § 106 Abs. 2 Z 1 hat zu lauten:: 

,,1. bei. Krieg~beschädigten, Präsenzdienstpflichti-
. ,gen, Opfern vonVel'brechen und Invaliden' 
nach dem Invali,deneinstellungsgesetz 1969, 
BGB!. Nr. 22/1970, das Landesinyaliden-' 
amt," 

30. §106 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Wird an Stelle des Freibetrages gemäß 
Albs. 3 die tatsächliche außergewöhnliche Bela­
stung aus dem Titel der Körper.behinderung gel­
tend gemacht, darin ist § 34 Abs. 4 nicht anzu­
wenden." 

. 31. Im § 106 a Abs. 3 tritt an die Stelle des 
Betrages' von 60 000 S der Betrag von 85 000 S, 
an die SteHe des' Betrages von 17 boa S der Be­
trag von 20 000 S und an die Stelle des Betrages 
von 5 OOOS der Betrag von 6 500.S: ' 

32. § 106 a Abs. 6 hit zu lauten: 

,,(6) Als Einkommen gilt 

1. bei Personen, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden,das durchschnittliche Ein~ 

. kommen nach § 34 Abs. 5 der :drei letzt­
veranlagten Kalenderjahre; Bei der· Ermitt­
lung dieses Einkommens sind jedoch Pflege­
oder Bliridenzulagen (Pflege- oder Blinden­
gelder, Pflege- oder Blindenbeihilfen) und 
Hilflosenzuschüsse {HiHlosenrzulagen) außer 
Ansatz zu lassen, 

2. bei Personen, die nicht zur Einkommen­
steuer veranlagt werd~n:, das Einkommen 
nach' § 34 Abs. 5 des letztvorangegangenen 
KaIenderjahres. Der zweite Satz der Z 1 

. gilt simlgemaß." 

33. Die beiden letzten Sätze des § 122 Abs. 3 
haben zu lauten: 

"Ausgenomm.en von dieser vorzeitigen Ab­
schreibung sind Gebäude und soristige unbeweg­
liche Wirtschaftsgüter, soweit sie zur entgeltlichen 
überlassung an Dritte bestimmt sind, sowie Ge­
bäude, soweit sie nicht unmittelbar dem Betriebs­
zweck dienen. Dieübrigeri Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. über die vorzeitige Ahschreibung 
gelten sinngemäß." 
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Artikel II 

1. Die Bestimmungen des Art. I Z 1 bis 7, 
9 bis 19, 21; 22, 24 bis 30 und 33 sind anzu­
wenden, 

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt 
wird, erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1981, 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jah­
resausgleich festgesetzt wird, für Lohnzah­
lungszeiträume, die nach dem 31. Dezem­
ber 1980 enden, 

§ 20 a Abs. 1 in der Fassung dieses Bundesge­
setzes um die bisher berücksichtigten Beträge für 
Absetzung für Abnutzung zu vermindern. 

4. Die Bestimmungen des Art. I Z 20 sind 
erstmalig auf nach dem 31. Dezember 1981 fällig 
werdende Vorauszahlungsteilbeträge anzuwenden. 

5. Die Bestimmungen des Art. I Z 23 sind für 
Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die, nach 
dem 31. Dezember 1972 enden. 

6. Die Bestimmungen des Art. I Z 31 sind 
erstmalig für Zeiträume nach dem 31. Dezember 
1980 anzuwenden. 

7. Die Bestimmungen des Art. I Z 32 sind erst-
e) beim Steuerabzll'g in sonstigen Fällen für malig für Zeiträume nach dem 31. Dezember 

die Zeit a:b 1. Jänner 1981. 1974 anzuwlenden . 

. 2. Abweichend von Z 1 sind die Bestimmungen 
des Art. I Z 4 hinsichtlich Umweltschutzanlagen 
und Mitbenützungsrechten an solchen Anlagen 
erstmalig auf im Wirtschaftsjahr 1981 (1980/81) 
angeschaffte oder hergestellte Umweltschutzan­
lagen anzuwenden. 

3. Die Bestimmungen des Art. I Z 8 sind hin­
sichtlich der Abs. 1 und 2 des § 20 a erstmali'g auf 
Fahrzeuge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem­
ber 1980 dem Anlagevermögen zugeführt wer­
den. 

Für, Fahrzeuge, die vor dem 1. Jänner 1981 
dem Anlagevermögenzugeführt worden sind; 
ist die auf 1981 und die Folgejahre nach Maß­
gabe der Restnutzungsdauer entfallende Abset­
zung für Abnutzung nach den Bestimmungen 
des Art. I Z 8 mit höchstens 25 000 S (6 000 S) 
jährlich zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der 
Restnutzungsdauer sind von der sich aus § 20 a 
Abs. 2 EStG 1972 ergebenden Nutzungsdauer 
die bisherigen Jahre der Nutzung abzuziehen. 
Bei Gewinnermittlung nach einem vom Kalen­
derjahr abweichenden W,irtschaftsjahr ist im Wirt­
scha:ftsjahr 1980/81 die Absetzung für Abnutzung 
für die in das Kalenderjahr 1980 fallenden Monate 
anteilsmäßig vom Jahresbetrag von höchstens 
19 000 S (4 800 S) und für die in das Kalenderjahr 
1981 fallenden Monate anteilsmäßig vom J ahres­
betrag von, höchstens 25000 S (6000 S) zu be­
rechnen; § 7 Abs. 1 zweiter Satz EStG 1972 ist 
nicht anzuwenden. 

Die Bestimmungen des Art. I Z 8 sind hinsicht­
lich der Abs. 3 bis 10 des § 20 a ab der Veran­
lagung 1981 bzw. für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 31. Dezember 1980 enden, anzu­
wenden. Bei einem vom Kalenderjahr abweichen­
den Wirtschaftsjahr sind diese Bestimmungen 
erstmalig auf Betriebsausgaben sowie auf Vor-

. gänge im Sinne des. § 20 a Abs. 5 anzuwenden, 
die in das Kalenderjahr 1981 fallen. 

Bei der Ermittlung der Gewinne oder Ver­
luste im Sinne des § 20 a Abs. 5 sind die An~ 
schaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des 

ABSCHNITT II 

Ums atz s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBL Nr. 223, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 27/ 
1974, 636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977, 
101/1979 und 550/1979 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 4 Z 2 hat zu lauten: 
,,2. die Tätigkeit des Bundes, soweit sie In der 

Beförderung von Personen im Linien- und 
Geleg,enheitsverkehr sowie in der Lieferung 
von Fernsprech-Nebenstellenanlagen durch 
die Post oder in der Duldung der Benüt­
zung von Bundesstraßen gegen ein bundes­
gesetzlich vorgesehenes Entgelt besteht." 

2. § 4 Abs. 3 letzter Satz hat zu lauten: 
"Als durchlaufender Posten ist auch der Er­
werbspreis eines im Inland ausschließlich zum 
Zweck der gewerblichen Weiterveräußerung er­
worbenen gebrauchten Kraftfahrzeuges zu be­
handeln, wenn der Lieferer (Veräußerer) nach 
§ 11 Abs. 1 nicht berechtigt war, eine Rech­
nung auszustellen, in der die Steuer gesondert 
ausgewiesen ist." 

3. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,§ 5. (1) Der Umsatz wird bei der Einfuhr 

(§ 1 Abs. 1 Z 3) nach dem Zollwert (§ 2 des 
Wertzollgesetzes 1980) der eingeführten Ware be­
messen." 

4. § 5 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 
,,(3) Ist ein Gegenstand in den Fällen der 

§§ 35 Abs. 1 lit. a, 42 Abs. 2, 88 und 90 des 
Zollgesetzes 1955 oder in einem anderen nach 
dem· Zollgesetz 1955 zulässigen Ausgangsvor­
merkverkehr ausgeführt, im Ausland für den 
Ausführer ausgebessert oder veredelt und von 
dem Ausführer oder für ihn wieder eingeführt 
worden, so wird der Umsatz bei der Einfuhr 
nach dem für die Ausbesserung oder Veredlung 
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zu zahlenden Entgelt, falls aber ein solches Ent­
gelt nicht gezahlt wird, nach der durch die Aus­
besserung oder Veredlung eingetretenen Wert­
steigerung bemessen. 

(4) Maßgebend ist auch bei Heranziehung des 
Entgeltes oder der Wertsteigerung als Bemes­
sungsgrundlage der gemäß § 6 des Zollgesetzes 
1955 für die Anwendung der zolltarifarischen 
Bestimmungen maßgebende Zeitpunkt. Werden 
die eingeführten Gegenstände bereits im Ausland 
an einen inländischen Abnehmer geliefert (§ 3 
Abs. 8), so ist von dem vom inländischen Ab­
nehmer - im Falle mehrerer inländischer Abneh­
mer (z. B. Reihengeschäft) von dem vom letzten 
inländischen Abnehmer - zu zahlenden Ent­
gelt oder, wenn der Umsatz nach dem Zollwert 
zu bemessen ist, von einem Zollwert auszugehen, 
für dessen Ermittlung dieser (letzte) inländische 
Abnehmer als maßgebend anzusehen ist." 

5. § 5 Abs. 6 und 7 h~ben zu lauten: 

,,(6) Auf die Umrechnung von Entgeh:en in 
fremder Währung findet § 10 des Wertzollge­
setzes '1980 sinngemäß Anwendung. 

(7) Die Umsatzsteuer (Einfuhrumsatzsteuer) 
gehört nicht zur Bemessungsgrundlage." 

6. In § 6 Z 15 hat an die Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu treten. Als neue Z 16 ist 
anzufügen: 

,,16. die Umsätze der Pflege- und Tagesmütter 
oder Pflegeeltern, die regelmäßig mit der 
Betreuung, Erziehung, Beherbergung und 

. Verköstigung von Pflegekindern verbunden 
sind." 

7. § 10 Abs. 2 Z 4, 5 und 6 haben zu lauten: 

,,4. die Lieferungen und den Eigenverbrauch von 
Wein aus frischen Weintrauben (Nummer 
22.05 B des Zolltarifes), der innerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebes im Inland er­
zeugt wurde, soweit der Einheitswert der 
weinbaumäßig genutzten Fläche 300 000 S 
nicht übersteigt und der Erzeuger den Wein 
im Rahmen seines landwirtschaftlichen Be­
triebes liefert. Dies gilt nicht für die Liefe­
rungen und den Eigenverbrauch von Wein, 
der aus erworbenen Trauben (Maische) oder 
erworl?enem Most (Sturm) erzeugt wurde 
oder innerhalb der Betriebsräume, ein­
schließlich der Gastgärten, ausgeschenkt wird 
(Buschenschank) ; 

5. die Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken, von Berechtigungen, auf 
welche die Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über Grundstücke Anwendung fin­
den, und von staatlichen Hoheitsrechten, 
die sich auf die Nutzungen von Grund und 
Boden beziehen; die überlassung der Nut-

zung an Wohnungen, Geschäftsräumen und 
anderen Räumlichkeiten auf Grund vori 
Nutzungsverträgen ist als Vermietung oder 
Verpachtung von Grundstücken anzusehen. 
Nicht begünstigt sind jedoch die Vermietung 
und Verpachtung von Maschinen und son­
stigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer 
Betriebsanlage gehören, auch wenn' si,e 
wesentliche Bestandteile eines Grundstückes 
sind, sowie eine als Nebenleistung erbrachte 
Lieferung von Wärme. 

Die Begünstigung erstreckt sich auch auf 
die Beherbergung in einger,ichteten Wohn­
und Schlafräumen und die regelmäßig damit 
verbundenen Nebenleistungen (ausgenom­
men Beheizung), wobei ah Nebenleistung 
auch die Verabreichung eines ortsüblichen 
Frühstücks anzusehen ist, wenn der Preis 
hiefür im Beherbergungsentgelt enthalten 
ist. Die Begünstigung gilt überdies für die 
Nutzung von Grundstücken und eingerich­
teten Räumlichkeiten, die einen Eigenver­
brauch im Sinne des § 1 Abs. ,1 Z 2 dar­
stellt; 

6. die Leistungen von Personen vereinigungen 
zur Erhaltung, Verwaltung oder zum Betrieb 
der in ihrem gemeinsamen Eigentum ste­
henden Teile und Anlagen einer Liegen­
schaft, an der Wohnungseigentum besteht. 
Nicht begünstigt sind jedoch Leistungen, die 
sich auf die Lieferung von im § 10 Abs. 5 
aufgezählten Gegenständen beziehen;" 

8. § 10 Abs. 2 Z 12 hat zu lauten: 

.,12. die Leistungen der Körperschaften, Perso­
nenverelmgungen und Vermögensmassen; 
die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirch­
lichen Zwecken dienen (§.§ 34 bis 38 der 
Bundesabgabenordnung), soweit diese Lei­
stungen nicht unter § 6 Z 15 fallen. Dies 
gilt nicht für Leistungen,' die im Rahmen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betrie­
bes, eines Gewerbebetriebes oder eines wirt­
schaftlichen Geschäftsbetriebes im Sinne des 
§ 45 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung aus-­
geführt werden, für die steuerpflichtige Lie­
ferung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, 
von Gegenständen, die in der Anlage B oder 
im § 10 Abs. 5 aufgezählt sind, sowie für 
eine als Nebenleistung erbrachte Lieferung 
von Wärme;" 

9. § 10 Abs. 2? 20 hat zu lauten: 

,,20. die im eigenen Namen und für fremde 
, Rechnung erbrachten Leistungen der Reise­

und Theaterkartenbüros, soweit sie in der 
Besorgung von Leistungen bestehen, die dem 
ermäßigten Steuers atz unterliegen oder ge­
mäß § 6 Z 15 steuerfrei sind;" 
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10.§ 10 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Steuer erhöht sich auf 30 vH für 
die Lieferungen, die' VermietUng, den Eigenver­
brauch und die Einfuhr der. in .. der Anlage B 
aufgezählten Gegenstände. Dies gilt. nicht für die 
LieferuJ?gen, die Verm'ietung und den Eig~nver­
brauch von gebrauchten Kraftfahrzeugen, die vor 
d'em 1. Jänner 1978 erstmalig im Inland zum 
Verkehr zugelassen wOrd~n sind,. oder für die 
Lieferungen von Kraftfahrzeugen, wenn bei Er­
mittlung der Bemessungsgrundlage die Bestim­
mung des § 4 Abs. 3 letzter Satz in Anspruch 
genommen werden kann." 

11. Dem § 10 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

: ,,(5) Die Steuer ermäßigt si'chauf 13 vH für 
die Lieferungen, den' Eigenverbrauch 'und die 
Einfuhr von. 

, 1. festen mineralischen Brennstoffen, ausge­
nommen Retqrtenkohle (Nummern 27.01, 
27.02, 27:03 B und aus Nummer 27.04 
des Zolltarifes); 

2. Petroleum und Heizölen (Nummer 27.10 C 
und E des Zolltarifes), sowie zum Verheizen 
bestimmtem Gasöl im Sinne des Gasol­
Steuerbegünstigungsgesetzes BGBl.· Nr: 259/ 
1966 (aus Nummer 27.10 D des Zolltarifes); 

3. Gasen und elektrischer' Energie .(Num­
mern 27.0S/I, 27.11 und 27.17 des Zoll­
tarifes); 

4. Wärme." 

12. § 12 Abs. 8 hatzu lauten: 

,,(8) Die Träger der Sozialversicherung und 
ihre Verbände,. die Krankenfürsorgeeinrichtun­
g~n im Sinne des § 2 Abs. 1 Z· 2 des Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, BGBL 
Nr. 200/1967, und die Träger des öffentlichen 
Fürsorgewesens sind zum Vorsteuerabzug auch 
dann berechtigt, wenn die Rechnung Hit· eine 
von einem anderen Unternehmer . erbrachte Lei­
stung, die dem Versicherten oder Hilfeempfän­
ger auf Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger 

'Vorschriften' als Sachleistung. gewährt .. werden 
kÖnnte, auf den Namen des Versicherten oder des 
Hilfeempfängers lautet .. Die in einer solchen' Rech­
nung ausgewiesene Vorsteuer ist insoweit ab­
ziehbar, als sie auf den dem Rechnungsempfänger 
gewährten Kostenersatz entfällt." 

: 13. § 12 Abs. 10 hat zu lauten: 

,,(10) Ändern sich bei ~inem Gegen:stand, den 
der Unternehmer in seinem Unternehmen 'als 
Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den 
auf das Jahr der Anschaffung 'öder Herstellung 
folgenden vier. KalenderJahren' die Verhältnisse, 
die für den Vorsteuerabzug maßgebend waren, 
so ist für jedes Iaht der Änderung ein Ausgleich 

durch eine Berichtigung' des Vorsteuerabzuges 
durchzuführen. Dies gilt' sinngemäß für Vör­
steuerbeträge,die' auf nachträgliche Anschaf­
fungs- oder Herstellungskosten, aktivierungs­
pflichtige Aufwendungen oder bei Gebäuden auch 
auf Kosten' VOll Großreparaturen: entfallen, wo­
bei der . Berichtigungszeitraum . vom Beginn des 
Kalenderjahres' an zu laufen beginnt,dasdem 
Jahr folgt, in dem die diesen Kos,ten und Auf­
wenrdungenzugrunde liegenden Leistungen .an 
den Unternehmer ausgeführt worden sii1& Bei 
Grundstücken im' Sinne des .§ 2 des Gtund~r­
werbsteuergesetzes195S. (einschließlich der akti~ 
vierungspflichtigen Aufwendungen. und der 
Kosten von· Großrep~ratqren) tritt a~ die: Stelle 
des. Zeitraumes.von vier Kalenderjahren ein sol­
cher von J?eUI1Kalenderjahren. Bei der Berich­
tigung,die jeweils für' ,das . Jahr der Änderung 
zu erfolgen hat, -ist für jedes Jahr der Ä'nderung 
von einem Fünftel, bei Grundstücken (einschließ­
lich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen 
und der Kosten von Großrepar~turen) von einem 
Zehntel der gesamten au,f den Gegenstand;·die 
Aufwendungen oqer . Kosten entfallenden Vor­
steuer auszug,ehen; im' Falle der Veräußerung ist 
die Berichtigung Hir den restlichen Berichtigungs­
zeitraum spä~estens in der letzten Voranmeldung 
des Veranlagungszeitraumes vorzunehmen, In 

dem die Veräußerüngerfolgte." • 

14. § 17 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: . 

"Cl) Das Finanzamt hat . auf Antrag zu· ge­
statteh, daß ein Unternehmer, dessen Gesamt­
umsatz. in einem der beide)) vorangegangenen 
Kalenderjahre' nicht mehr als I,S'Millionen 
Schilling betragen hat, die Steuer . nach den 
vereinnahmten Entgelten berechnet. Der Antrag 
kaMl"auf einen von mehreren' Betrieben des­
selben Unternermers beschränkt werden. 

(3) nie Bewilligung zur Istbesteuerung nach 
Abs. 2 erlischt, wenn' der Gesamtumsatz in zwei 
aufeInanderfolgenden Kalenderjahren 1,5 Millio­
nen Schilling überstiegen hat, mit Ablauf die­
ses Zeitraumes~'" 

1S.§21Abs. 1 bis 8 haben zu lauten: 

,,§.21; (1) Der Untemehnierhat" - soweit 
nicht Abs. (;' gilt --.:' spätestens am zehnten 
Tag (Fälligke'itstag) des auf einen Kalimder­
monat (Voranmeld~ngszeitr~~m) zweitfolgende~ 
Kalendermöp.ates eine Voranmeldung bei dem für 
'die Einhebung der U~satzsteuer zuständigen 
Finanzamt einzureichen, in der er die filr den 
Voranmeldungszeitraum zU.entrichtende:-Steuer. 
(Vorauszahlung) oder den auf den' VotanmeI­
dungszeitraum entfallenden überschuß unter 
entsprechendetAnwendung des § 20 Ahs. 1 
und' 2 und:des § 16 selbst zU berechnen hat. 
Die Vbranmeldung gilt 'als Steuererklärung. Der 
Unternehmer hat eine sich ergebende. Voraus-
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zahlung spätestens am Fälligkeitstag zu. entrich­
ten. Die Vorauszahlung und derÜberschuß 
sind Abgaben im Sinne der Bundesabgabenord­
nung. Ein vorangemeldeter überschuß . ist gut­
zuschreiben, sofern nicht Abs. 3 zur Anwen­
dung gelangt. Die Gutschrift wirkt auf den 
Tag der EinreichUng der Voranmeldung, frühe­
stens jedoch auf den Tag nach Ablauf des Vor­
anineldungszeitraumes, zurück. Solange sich 
innerhalb ,eines Veranlagungszeitraumes für 
einen Voranmeldungszeitraum keine Voraus­
zahlung ergibt, entfällt die Verpflichtung zur 
Abgabe einer Voranmeldung. 

(2) Für Unternehmer, deren Umsätze nach 
§ 1 Abs. 1 21 und 2 im vorangegangenen 
Kalenderjahr 300 000 S nicht überstiegen haben, 
ist das Kalendervierteljahr der, Voranmeldungs­
zeitraum; der Unternehmer kann jedoch durch 
fristgerechte Abgabe einer Voranmeldung für 
den ersten Kalendermonat eines. Veranlagungs­
zeitraumes mit Wirkung für den ganzen Ver­
anlagungszeitraum den Kalendermonat als Vor­
anmeldungszeitraumwählen. Diese Regelung gilt 
nicht, wenn der Unternehmer im vorangegange­
nen Kalenderjahr keine Umsätze nach § 1 Abs. 1 
21 und 2 ausgeführt hat.· 

(3) Wenn' der Unternehmer die Einreichung 
der Voranmeldung unterläßt oder wenn sich 
die Voranmeläung als unvollständig oder die 
Selbstberedmung als nicht richtig erweist, so hat 
das Finanzamt die Steuer festzusetzen. Eine 
Festsetzung kann nur solange erfolgen, als 
ni<:ht ein' den Voranmeldungszeitraum beinhal­
tender Veranlagungsbescheid erlassen wurde. 
Eine festgesetzte Vorauszahlung hat den im 
Abs. 1 genannten Fälligkeitstag. Die Gutschrift 
eines festgesetzen Überschusses wirkt. bis zur 
Hühe des vorangemeldeten Überschußbetrages 
auf den Tag der Einreichung der Voranmeldung, 
frühestens jedoch auf den Tag nach Ablauf 
des Voranmeldungszeitraumes, zurück. Führt 
eine Festsetzung zur Verminderung eines Über­
schusses, 'so gilt als Fälligkeitstag der Nach­
forderung der Zeitpunkt, in dem die Gutschrift 
des Überschusses wirksam war. . 

trag als Gutschrift zu behandeln. Diese Gut­
schrift wirkt auf den Zeitpunkt der Abgabe der 
Steuererklärung zurück. . . 

(5) Führt die Veranlagung zu einem Uriter­
schiedsbetrag zu Lastendes' Unternehmers, so 
ist dieser Betrag binnen eines Monates nach Be­
kanntgabe . des Steuerbescheides zu entrichten 
(Abschlußzahhing). Die Verpflichtung,rückstän­
dige Vorauszahlungen schon früher zu entrich­
ten, bleibt unberührt. E1"gibt 9ich durch die Ver­
anlagung ein Unterschiedsbetrag zugunsten des 
Unternehmers, so ist dieser Betrag als Gut­
schrift zu behandeln; die mit Bekanntgabe. des 
B.escheides wirksam wird. 

(6) Unternehmer, deren Umsätze nach § 1 
Abs. 1 Z 1 und' 2 im Veranlagungszeitraum ' 
40000 S nitht übersteigen, sirrd von der'Ver~ 
pflichtung, eine Steuererklärung (Voranmeldung) 
abzUigeben und die Steuer zu entrichten, befreit. 
Die Bestimmungen des§ 12 über den Vorsteuer­
abzug finden keine Anwendung. Unberührt 
bleibt jedoch die Verpflichtung zur Entrichtung 
der Einfuhrumsatzsteuer sowie einer nach § 11 
Abs. 12 und 14 und.·§ 20 Abs. 4 geschuldeten 
Steuer; das gleiche gilt für Steuerbeträge, die 
sich im Falle' des Abs. 8 letzter Satz aus der 
sinngemäßen Anwendung der Bestimmungen des 
§ 12 Abs. 10 bis 12 ergeben, sowie für Be­
richtigungen nach § 16, die Zeiträume betreffen, 
in denen die allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes Anwendung gefunden haben. 

(7) Im Falle des Abs. 6 erster Sam findet eine 
Veranlagung nur dann statt, wenn eine Steuer­
erklärung (Voranmcldung) eingereicht worden 
ist ,oder Vorauszahlungen für den Veranlagungs­
zeitraum entrichtet oder festgesetzt worden sind 
oder Steuerbeträge nach § 11 Abs. 12 und 14 
geschuldet werden. oder Berichtigungen nach 
§ 12 Abs.10 bis 12 oder § 16 vorzunehmen sirid; 
hat eine Veranlagung stattzufinden, so ist nur 
eine Steuer festzusetzen, die sich nach' § 11 
Abs. 12 und 14, § 12 Abs. 10 bis 12 oder §,16 
ergibt. ' 

(8) Der. Unternehmer kann bis zum Ablauf 
des dem Veranlagungszeitraum folgenden Kalen­
derjahres gegenüber, dem Finanzamt schriftlich 

. (4) Der Unternehmer wird n,ach Ablauf des erklären, daß er auf die Anwendung des. Abs; 6 
Kalenderjahres oder des kürzeren Veranlagungs- verzichtet und seine Umsätze nach den allge­
zeitraumes (§ 20 Abs. 3) zur Steuer veranlagt. gemeinen Vorschriften dieses Bundesgesetzes ver- . 
Er hat für das abgelaufene Kalenderjahr eine steuern will. Diese Erklärung bindet den Unter­
Steuererklärung abzugeben. Ergibt sich aus einer nehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie 
vor Ergehen des Veranlagungsbescheides einge- kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalen­
brachten Steuererklärung für den Veranlagungs~ derjahres an widerrufen werden. Der Wider­
zeitraum . eine Restschuld, so gilt für diese der ruf ist spätestens bis. zum' Ablauf des ersten 
gleich,e Fälligkeitstag wie der für eine Voraus- Kalendermonates nach Beginn dieses Kalender­
zahlung des letzten Voranmeldungszeitraumes jahres zu erklären. Im Falle des Überganges von 
im Vi:;!ranlagungszeitraum. Ergibt sich aus einer der Besteuerung nach den allgemeinen Vorschrif­
vor Ergehen des Veranlagungsbescheides einge- ten· dieses Bundesgesetzes zur Besteuerung nach 
brachten Steuererklärung ein Unte.rschi~dsbetrag lAbs'. 6 u?-d 7 ~ind di~ Bestimmunge~ des §12 
zugunsten des Unternehmers, so 1st eh es er Be- Abs. 10-bls 12 smngemaß anzu""enden. 
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16. § 22 Ahs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,§ 22. (1) Bei nichtbuchführungspflichtigen 
Unternehmern, die Umsätze im Rahmen eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus­
führen, wird die Steuer für diese Umsätze mit 
8 vH der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Die 
diesen Umsätzen zuzurechneiliden Vorsteuer­
beträge werden in gleicher Höhe festgesetzt. Die 
Bestimmungen des § 6 Z 7 bis 16 und des § 11 
sind anzuwenden. Im Falle des überganges von 
der' Besteuerung nach den allgemeinen Vorschrif­
ten dieses Bundesgesetzes zur Besteuerung nach 
Abs. 1 bis 5 gelten die Bestimmungen des § 12 
Abs. 10 und 11 sinngemäß; weiters sind Be­
richtigungen nach § 16 vorzunehmen, die Zeit­
räume betreffen, in denen die allgemeinen Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes Anwendung ge­
funden haben. 

'(2) Für ,die Lieferungen und den Eigenver­
brauch der in der Anlage A nicht angeführten 
Getränke und alkoh01ischen Flüssigkeiten ist eine 
zusätzliche Steuer von 10 vH der Bemessungs­
grundlage zu entnichten; diese zusätzliche Steuer 
entfällt bei Zutreffen der im § 10 Abs. 2 Z 4 an­
geführten Voraussetzungen für die Lieferungen 
und den Eigenverbrauch von Wein aus frischen 
Weintrauben. Für diese zusätzliche Steuer sowie 
fUr Steuerbeträge, die nach § 11 Abs. 12 und 14 
oder § 12 Abs. 10 und 11 geschuldet werden 
oder die sich nach § 16 ergeben, gelten die all­
gemeinen Vorschriften dieses' Bundesgesetzes mit 
der Einschränkung sinngemäß, daß ein weiterer 
Vorsteuerabzug entfällt." 

17. § 22 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Der Untemehmer kann ,bis zum Ablauf 
des Veranhgungszeitraumes gegenüber dem Fi­
nanzamt schriftlich erklären, daß seine Umsätze 
vom Beginn dieses Kalenderjahres an nicht nach 
den Abs. 1 bis 5, sondern nach den allgemeinen 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes besteuert 
w;erden sollen. Diese Erklärung bindet den Unter­
nehmer für mindestens fünf Kalenderjahre. Sie 
kann nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalen­
derjahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist 
spätestens bis zum Ablauf des ersten Kalender­
monates nach Beg.inn dieses Kalenderjahres zu 
erklären. " 

18. Die Anlage A zum Umsatzsteuergesetz 
1972 wird wie folgt geändert: 

!l) Z18 hat zu lauten: 
,,18. Kartoffelstärke; Weizenstärke; Mais­
stärke (Nummern 11.08 A, 11.08 Bund 
11.08 C des Zolltarifes)." 

b) Z 38 bis 41 haben zu entfallen. 

19. Die Anlage B zum Umsatzsteuergesetz 
1972 wird wie folgt geändert: 

,a) Z 2 hat zu lauten: 

,,2. Filme, und zwar: 

a) Filmpacks für Sofortbildkameras (aus 
Nummern 37.01 B, 37.03 A und B des 
Zolltarifes), 

b) lichtempfindliche gerollte Filme, auch 
perforiert, nicht belichtet (Nummer 
37.02 des Zolltarifes), 

c) kinematographische Filme, belichtet und 
entwickelt, auch mit Tonspur oder nur 
mit Tonaufzeichnung (Nummer 37.07 
des Zolltarifes)." 

b) Z 22 hat zu lauten: 

,,22. a) Personenkraftwagen, einschließlich sol­
cher,die auch zur Warenbeförderung 
eingerichtet sind, (Kombinationswagen), 
ausgenommen Omnibusse (Num~ -
mer 87.02 B des Zolltarifes), 

b) selbstfahrende Wohnwagen (aus Num­
mer 87.03 des Zolltarifes)." 

c) Z 26 hat zu lauten: 

,;26. a) Sport- und Luxusboote mit Maschinen­
antrieb, ausgenommen Schlauch- und 
Faltboote, ganz oder teilweise aus 
Kautschuk oder Kunststoffen, auch für 
den Maschinenantrieb eingerichtet (aus 
Nummer 89.01 A 1 des Zolltarifes), 

b) Sport- und Luxusboote ohne Maschinen­
antrieb, ausgenommen Schlauch- und 
Faltboote, ganz oder teilweise aus Kau­
tschuk oder' Kunststoffen, Ruderboote 
aller Art und fußhebelbetätigte Wasser­
fahrzeuge (aus Nummer 89.01 B 1 des 
Zolltarifes)." 

Artikel 11 

Beruht eine Leistung, die nach dem 31. De­
zember 1980 erbracht wird, auf einem Ver­
trag, der vor dem 1. Jänner 1981 geschlossen 
worden ist, so hat der Empfänger der Leistung 
dem Leistenden <;lie sich aus der Erhöhung des 
Umsatzsteuersatzes ergebende Mehrbelastung zu 
ersetzen, es sei denn, die Parteien haben aus­
drücklich oder schlüssig anderes vereinbart oder 
sie hätten auch bei Kenntnis der Erhöhung des 
Umsatzsteuersatzes kein anderes Entgelt ver­
einbart. 

Artikel III 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z 1, 
12 bis 14, 16 und 17 sind ab dem Veranlagungs­
jahr 1981 anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels I 'Z 2 
bis 11, 18 und 19 sind anzuwenden: 

1. auf steuerbare Umsätze im ,Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 
1972, die nach dem 31. Dezember 1980 
ausgeführt werden; 
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2. auf steuerbar,e Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972, 
bei welchen der für die Anwendung der 
zol1tarifarischen Bestimmungen maßgebende 
Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 1980 
liegt. 

(3) Die Bestimmungen des Artikels i Z 15 und 
des Artikels 11 sind ab dem 1. Jänner 1981 an­
zuwenden. 

ABSCHNITT III 

auszugleichen. Unterschiedsbetrag ist die Diffe­
renz zwischen einem Viertel der im laufenden 
Kalenderjahr bis zur Anderung gültig gewesenen 
Vorauszahlung und einem Viertel der neu fest­
gesetzten Vorauszahlung, vervielfacht mit der 
Zahl der von der Anderung nicht berührten 
Vorauszahlungsteilbeträge. Nach dem 30. Septem­
ber darf das Finanzamt Bescheide über die Ande­
rung der Vorauszahlung für das laufende Kalen-

G ewe r b e s t e u erg e set z 1953 

Artikel I 

derjahr nicht mehr erlassen; dies gilt nicht für 
Besche~de auf Grund eines Antrages, den der 
Steuerpflichtige bis zum 30. September gestellt 
hat, sowie für eine Anderung in einem Rechts-

, mittelverfahren. Erfolgt die Bekanntgabe von 

Das Gewerbesteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 2/ 
1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 191/1954, 59/1955, 303/1959, 194/1961, 160/ 
1966, 2/1967, 44/1968, 278/1969, 439/1969, 374/ 
1971,442/1972, 17/1975, 320/1977, 645/1977 und 
572/1978 und der Kundmachungen BGBl. Nr .11/ 
1961, 266/1963 und 265/1964 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Z 1 hat zu lauten: 

" 1.. die österreichischen Bundesbahnen, die 
staatlichen Monopolbetriebe mit Ausnahme 
der Betriebe des Tabakmonopols; die Ge­
schäftssteI.Ien der Klassenlotterie, die Lotto­
kollekturen, die Annahmestellen des Sport­
und Pferdetotos sowie die Verkaufsstellen 
der österreichischen Br~eflotterie auch dann, 
wenn diese Tätigkeiten im Rahmen emes 
Gewerbebetriebes ausgeübt werdenj" 

2. § 16 Z 1 hat zu lauten: 

,,1. für -alle gewerbesteuerpflichtigen Unterneh­
men, der,en Gewerbeertrag im Wirtschafts­
jahr den Betrag von 60 000 S oder deren 
Gewerbekapital an dem maßgebenden Fest­
stellungszeitpunkt den Betrag von 250000 S 
überstiegen hat;" 

3. § 22 Abs. 3,hat zu lauten: 

,,(3) Bereits fällig gewordene Vorauszahlungs­
teilbeträge werden durch eine Anderung inder 
Höhe der Vorauszahlung (Abs. 1) nicht berührt. 
Dies gilt auch für den innerhalb eines Monates 
ab Bekaimgabe eines Bescheides über die Erhö­
hung der Vorauszahlung fällig werdenden Vor­
auszahlungs!)eilbetrag sowie für den am 
10. August fällig werdenden Vorauszahlungs­
teilbetrag, sofern die Bekanntgabe de_s _ Bescheides 
über die Erhöhung der Vorauszahlung nicht 
spätestens am 3. Juli erfolgt. Der Unterschieds­
betrag ist an läßlich der der Anderung nächst­
folgenden Vierteljahresfälligkeit (Abs. 2), in den 
Fällen des zweitlen Satzes ahHlßlich der der 
Anderung zweitfolgenden Vierteljahresfälligkeit 

Bescheiden über die Erhöhung oder die er~t­
malige Festsetzung der Vorauszahlung nach dem 
10. Oktober, dann ist der Unterschiedsbetrag 
(der Jahresbetrag der Vorauszahlung) innerhalb 
eines Monates nach Bekanntgabe des Bescheides 
zu entrichten. Erfolgt die Bekanntgabe eines Be­
scheidesüber die Herabsetzung der Voraus­
zahlung nach dem 10. November, dann ist der 
Unterschiedsbetrag gutzusch1'leiben." 

Artikel 11 

1. Die Bestimmungen des Art. I Z 1 sind 
erstmalig für Erhebungszeiträume ab dem 1. Jän­
ner 1980 anzuwenden. 

2. Die Bestimmungen des Art. I Z 2 sind erst­
malig bei der Veranlagu1)g für das Kalenderjahr 
1979 anzuwenden. 

3. Die Bestimmungen des Art. I Z 3 sind 
erstmalig auf nach dem 31. Dezember 1981 fällig 
werdende Vorauszahlungsteilbeträge anzuwenden. 

ABSGHNITT IV 

Ver m ö gen s t e u erg e set z 1954 

Artikel I 

Das Vermögensteuergesetz 1954, BGBl. 
Nr. 192, zuletzt geändert durch das Bundesge­
s~tz BGBI. Nr. 645/1977 und die Kundmachung 
iBOBl. Nr. 118/1978, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 4 \hat zu lauten: 

,,(4) Die Neuveranlagung wird auf Antrag, er­
forderlichenfalls auch von Amts wegen vorge­
nommen. Der Antrag kann nur his zum Ablauf 
des Kalenderjahres, auf dessen BElginn die Neu­
veranlagung begehrt. wird, oder Ibis zum Ahlauf 
eines Monates, seitdem die bisherige Veranlagung 
rechtskräftig geworden ist, gestellt werden. Die 
Albgahe1l'behörde kann im Einzelfall auf begrün­
deten Antrag die Antragsfrist verlängern. Wird 
einem ,Antrag auf Verlängerung der Frist nicht 
stattgetgsben, so ist eine Nachfrist von mindestens 
einer Woche zu setzen." 

2. § 13 Ahs. 6 entfällt. 
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:3;. § 14 Albs. 4 entfällt. 

.4. § 18 Ab~. 2 hat zu lauten: 

:,,(2) Wird die Jahressteuerschuld im Laufe des 
K:ilenderjahres durch neue Bescheide (Neuveran­
lagung,Beriehtigungsveranlagung, Rechtsmittel~ 
entscheidung) geändert, so bleiben ibereits fällig 
gewordeneVierteljahresbeträge unverändert. Dies 
gilt auch· für den innerhalb eines Monates ab 
Bekanntgabe eines Bescheides über die Erhöhung 
der J ahressteuer.schuld fällig werdenden. Viertel­
jahresbetrag sowie für Iden am 10. August fällig 
werdenden. Vierteljahresbetrag, . sofern die Be­
kanntgabedes Bescheides über die Erhöhung der 
Ja:hressteuerschuld . nicht spätestens am 3. Juli 
erfoLgt. Der Unterschiedsbetrag ist an läßlich der 
der Änder,ung nächstfolgenden . Vierteljahres­
fälligkeit (Abs. 1), in den Fällen des zweiten Satzes 
anläßlichder der' '. Änderung zweitfolgenden 
Vierteljahresfälligkeit auszugleichen. Unterschieds­
betrag ist die Differenz zwischen einem Viertel 
der im. laufenden Kalenderjahr bis zur Änderung 
gültilg gewesenen Jahressteuerschuld und einem 
Viertel der neu festgesetzten Jahressteuerschuld, 
vervielfacht mit der Zahl der von der Änderung 
nieht berührten. Vierteljahresbeträge. Bei einer 
Erhöhung der Jahressteuerschuld nach dem 
10: Oktober des laufenden Jahres' ist der Unter­
schiedsbetrag . innerhalb eines Monates nach Zu­
stellung des diesbezüglichen Bescheides zu ent­
richten. B'ei einer Herabsetzung der Jahressteuer­
schuld nach dem 10. November des laufenden 
Jahres ist der Unterschiedsbetrag rgutzuschreihen." 

. ArtikelII 
Die iBestimmung~n des A~t. 1Z4 sind' erst­

maJig auf nachdem 31. Dezember 1981 fällig 
werdende Vierteljahresibeträge anzuwenden. 

ABSCHNITT V 

i:S t r u k t u r v er b e s s e run .g s g e set z 
.. , Artikel I 

. .. , ' 

a)die Verschmelzung gegen die Aufgabe von. 
. Anteilen an der übertragenden Gesellschaft 

erfolgt, oder . 
b) die ijbetnehmende Gesellschaft die Gesell­
. schalfter ,der übertragenden Gesellschaft mit 

eigenen Anteilen abfindet, oder 
c) die Ülbertragende Gesellschaft eigene An­

teile. oder Anteile an der übernehmenden 
Gesellschaft besitzt, oder 

d) Zuzahlungen gemäß. ,§ 224 Abs. 2, des 
Aktiengesetzes 19,65 geleistet werden, oder 

e) die Anteilsrechte an der Ülbertragenden und 
der übernehmenden Gesellschaft in einer 
Hand vereinigt sind. 

(2) .§ 19 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
1966 ist auch anzuwenden, wenn eine inländische 
Kapitalgesellschaft, Genossenschaft, Sparkasse 
oder eine sonstige juristische Person des priva­
ten Rechts, deren Unternehmen im Handels­
r~gister eingetragen ist, .einen Betrieb oder Teil­
betrieb oder die gesamte Beteiligung im Sinne 
des § 10 des' Körperschaftsteuergesetzes an einer 
inländischen KapitalgeseUsch,aft als Sadleinlage 
in eine inländische Kapitalgesellschaft oder Ge­
nossensdlaft einbringt und die übrigen Voraus­
setzungen: des § 19 Abs.· 2 des Körpersdlaft­
steuergesetzes 196'6 vorliegen; Abs. 1 gilt sinn­
gemäß. Dies gilt auch, wenn eine ausländische 
GeseIlsdlaft, die einer inländisdlen Kapitalge­
sellschaft vergleichbar ist, einen inländisdlen 
Betrieb oder Teilbetrieb oder die gesamte Be~ 
teiligung im Sinne des ersten Satzes einbringt. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes sind nidlt an~ 
zuwenden, wenn Ider eingebrachte Betrieb, Teil­
betrieb oder die eingebradlte Beteiligung inner­
halb ,der Iletzten fünf Jahre vor dem Einbrin­
gungsstidltag . Gegenstand einer Einbringung 
nach ~ieser Bestimmung oder nadl' Artikel III 
war oder wenn nicht alle wesentlichen Grund­
lag~n des Betriebes oder Teilbettiebes eingebracht 
wel1den. 

Das Strukturverbesserungsgesetz, BGBl. 1\1'r. 69/ (3) Soweit eine Versdlmelzung Oder Einbrin-
1969, in der Fassung der BUndesgesetze BGBl. gung im Sinne der Abs. 1 und 2 erfolgt ist, bldbt 
Nr. 417/1970, 493/1972, 394/1975, 645/1977 und ein daraus entstehender Buchgewinn oder Buch-
314/1979 wird wie folgt geändert: , verlust bei der Ermittlung des steuerpflichtigen 

1. §-l samt überschri1ft hat. zu lauten: Einkommens und des Gewerheertrages der über-
nenmendenGesellschaft 'außer Ansatz. Voraus­"Verschrrielz~ng von K.-örpersdiaftensetztmg ist, daß der Buchgewinn einer gesondert 

.' § 1. (1) Werden Ka,pitalgesellschaften nach den auszuweisenden Rücklage zugeführt wIrd. Diese 
Bestimmungen des neunten Teiles des Aktien-. Rücklage darf nur zurlDeckung von künftigen 
ges~tzes 1965, BGBL Nr. 98, öder des§ 96 des Verlusten oder zur Kapitalel1höhung aus Ge­
Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter, seIlschaftsmitteln verwendet werden; wird die 
Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, oder .nach den Be-, Rücklage zu anderen Zwecken verwendet, so ist 
stimmungen eines anderen Bundesgesetzes ver- der Gewinn im Jahre der widmungswidrigen 
schmolzen, so. ist. § J 9. Ahs. 2, ~es Körpersdlaft- Verwen>dung in ,diesem Ausmaß zu erhöhen. 
steu.ergesetzes 1%6,. ·BGBl. Nr. 156, auch dann ' . ., 
anzuwenden, wenn und soweit bei der übern eh- . (4}Die einer Verschmelzung oder Einbringung 
menden Gesellschaft eine Kapitalerhöhung unter- irrt Sinne der Abs. lund' 2 zugrunde .zu legende 
bleibt, weil Bilanz . der übertragenden· GesellSdlaft muß auf 
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einen Zei,tpunkt aufgestellt seih, der höchs,tens 3. § 8 hat zulauten: 

neunMonat~vo~~erAntlJ.eld~ngderV~rschmel- ;;§ 8. {l) Wird ein Betriel;> oder Teilbetrieb 
zung <>:der E;nbrmgungzur EI~tragung Im ~an- eines Einzelunternehmers oder einer 'Gesellschaft, 
delsreglsterhegt und zu, dem eme HandelsbIlanz I bei der die Gesellschafter als Mitunternehmer an-
autgestellt wurde, Da,s Emkommen und das Ver-I 'h' 'd 'n ' ,'1" d'sch Ka 'talgeseil ,: d' " ' ',,' zuse en sm ,I eme m an I e pI -
mogen er ubert~agenden und ~er ubernehmen- schaft (§ 1 Abs.1 Z 1 des Körperscha:ftsteuer-
den Gesellschaft smd so zu ermItteln, als ob der t) chI' ß'l'ch e G 'a'hr g "on" 
V ..,' "b d d' A fI"" d b gese zes auss leI g gen ew unv 
ermo~ensu ergang un le u osung er ü er-" 'G 11 ch' ft t '1' , b cht ' d d ' " neuen ese s a san el en emge ra , so sm, 

T
tragen enf IGese!,lschaft bderelts

d
, mltB,A

I 
blauf fdes wenn der Betrieb öder Teilbetrieb im Zeitpunkt 

, ages er 0 gt' ware, n, zu em lese 1 anz au ge- d E' b " b "t '1" '1 ' J h be 
11 

' 1 ' ' " ' , ' er In: nngung erel sanger a s zweI a re -
ste t ,l'st, Das g erchegllt fur die Ermittlung der h d' f 1 d Ab " d D' s 
B 

' ste t, le 0 gen en satze anzuwen en, le 
emessungsgrundlagenbel der Gewerbesteuet, 'I' ch b ' d f h d K 't l' , ' , " , gl t au , wenn' el er au nemen en apl a-

, (5) Bei VerschmeJzungen und Einbringungen 
im Sinne der Abs.l und ,,2 tritt die überneh­
mende ,Gesellscha.ftals ,Gesamtrechtsnachfolger in 
die RechtSstellung der übertragenden Gesellschaft 
ein. Der Abzug von Verlusten gemäß § 18 Ahs, 1 
Z 4 des Einkonimensteuergesetzes1972, BGBL 
Nt, 440, und von Fehlbeträge~gemäß § 6 Abs, 3 
des,G.ewerbesteuergesetzes 1953, BGBL Nr, 2/ 
i 954, die 'bei der übertragenden Gesellschaft vor 
der .Verschmelzu~goder 'Einbringung entstanden 
sind, . kaun von der übernehmenden Gesellschalt 
insoweit in, Anspnlchgeno~men,'Werden, als jene 
Vermögensteile, Betriebe oder Teilbetriehe, die 
die, Verluste oder F~hLbeträge verursacht hahen, 
übertragen werden; dies gilt jedoch nicht, wenn 
der Umfang der übertragenen Vermögensteile, 
Betriebe oder Teilbetriebegegenüber jenem im 
Zeitpu,nkt des Entstehens der Verluste ,oder Fehl­
beträge derart vermindert ist, daß nach dem 
Gesamtbild der' wirtsChaftliChen,· Verhältnisse 
eine Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben ist. Der 
Aibzug von, Ver !listen' ,und Fehlbeträgen" die bei 
der übernehmenden GesellsChaft vor der Ver­
schmelzung,oder Einbringung ~Iitstandeit sind, ist 
ausgeschlossen;, wenn die' übernehmende Geseil­
schaft im Zeitpunkt der Versclimdzung .oder 
Einbringungkein Vermögen besit:z:t oderkeineri 
Betrieb oder solche Betriebe unterhält, oder solch~ 
Vermögensteile besitzt, deren Unifartg gegenüber 
jenem im Zei~punktdes Entstehens d'er Verluste 
oder Feh)beträge derart vermindert, ist, daß nach 
dem' Ges';:m tb ild, det wirt;chaftlichen Verhältnisse 
eine Vergleichbarkeit nich,tmehr gegeben ist, 

(6) Die Bestimmungen des Aqs, 1 bis 5 gelten 
sinngemäß, wenn Genos'seilschaften nach dem 
Genossen:sdliftsverschmelZungsgesetz, ' 'BGBI. 
NI', 223/1980, Sparkassen ,nach dem Sparkassen::' 
gesetz 1979, ,:SGtBI. Nr. 64, und Versicherungs-

,vereine auf Gegenseitigkeit na~ dem Versiche­
rungsaufsichtsgesetz;BGBl Nr~ 56911978, ver­
schmolzen werden." 

2.§ 2 erster Satz hat zulauten: 

"Vorgänge im Sinne des § l' sind von der 
Grunderwerbsteu'er, den Kapita1verkehrsteuern 
und den Gebührennaeh§ 33TP 15 des Gebüh-
rengesetzes 195'7,befr.eit;", ' 

gesellschaft eine Kapitalerhöhung insoweit unter­
bleilht, als sie 

a) den Einbringenden mit eigenen Anteilen 
abfindet, ; 

b) an der einbringenden Gesellschaft beteiligt 
ist und die Einbringung gegen Aufgabe 
dieser Anteile erfolgt, 

c) bare Zuzahlungen leistet, sofern diese zehn 
, vom Hundert des Gesamtnennbetrages der 
gewährten Gesellschaftsariteile nicht über~ 
steigen, 

d) eine gesondert auszuweisende Rücklage ein­
stellt, ,die nur zur Deckung künftiger Ver­
luste oder zur Kapitalerhöhung aus Gesell­
schaftsmitteln verwendet werden darf. Wird. 
die Rücklage zu anderen Zwecken verwen­
det,' sö ist der Gewinn im Jahre, der wid­
mungswidrigen Verwendung in diesem Aus~ 
maß rZuerhöhen, 

; e) auf Grund vertraglicher Verpflichtung eine 
Rückstellung 'zur Bedeckung 'v,on am Ein­
bringungssti'chtag dem Grunde nach be­
stehender oder durch die Einbrirrgung un­

'mittelhar verursachter Abgabfmverpflich­
" tun gen des Einbringendenbildet; ein nach 
bestimmungsgem~ßer Verwendung verblei­
bender Restbetrag ist der gesetzlichen Rück­
lage oder einer Rücklage zuzuweisen, die 
nur gemäß lit.d" verwendet, 'werden, darf. 

(2) Bei der aufnehmenden Kapitalgesellschaft 
sind die" unter Anwendung des§ 4 Abs.4 Z 5 
des Einkommensteuergesetzes 1967, BGBL 
Nr. 268; und des §13 des Einkommensteuer­
gesetzes '1972 angeschafften Wirtschaftsgüterdes 
Betriebsvermögens und die nach § 4 Ahs. 7, § 9, 
§ 12, und § 14 des Einkommensteuergesetzes 
1972 und die nach, den ,Vorschriften des Elekiri­
zitätsförderungsgesetzes 1969, BGBL Nr, 19/1970, 
und des Energieförderungsgesetzes 1979, BGBL 
Nr. 567, steuerfrei ,gebildeten Rücklagen mit 
jenen Werten anzusetzen, mit denen sie der 
Einbringende, im Zeitpunkt der Einbringung ,in 
übereinstimmung mi t den, steuer lichen Vorschrif­
ten' üher die Gewinnermittlung bewertet' hat 
(Fortführung der Buchwerte); eine vom Einbriri­
genden gemäß§ .11 'desEiIlkommensteuergesetz~s 
1972 gebildete Rücklage ist vor der Einbringung 
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aufzulösen und zu versteuern. Alle übrigen ein­
gebrachten Wirtschaftsgüter des Betriebsvermö­
gens können bei der Kapitalgesellschaft in ihrer 
Gesamtheit einheitlich entweder ebenfalls mit den 
Buchwerten oder mit. ihren höheren Teilwerten, 
höchstens jedoch mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten angesetzt werden. Die höhe­
ren Teilwerte sind anzusetzen, wenn das Besteue­
T\.lllgsrecht der Republik österreich hinsichtlich 
d~r Gesellscha,ftsrechte eingeschränkt ist. 

: (3) Der Wert, mit dem das eingebrachte Be­
triebsvermögen bei der Kapitalgesellschaft gemäß 
Abs. 2 angesetzt wird, gilt für den Einbringenden 
sowohl als Veräußerungspreis im Sinne des § 24 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 als auch 
als Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile. 
Diese Anschaffungskosten vermindern sich um 
den gemeinen Wert jener Wirtschaftsgüter, die 
neben den Gesellschaftsanteilen gewährt werden. 
Ein sich aus der Einbringung ergebender Gewinn 
ist bei der Festsetzung der Einkommensteuer als 
Veräußerungsgewinn im Sinne des § 37 Abs. 2 
Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 zu behan­
deln. 

{4) Die einer Einbringung gemäß Abs. 1 zu­
grunde zu legende Bilanz des Einbringenden muß 
für einen Zeitpunkt aufgestellt sein, der höch­
stens neun Monate vor der Anmeldung der Ka­
pitalgesellschaft bzw. der Kapitalerhöhung liegt 
und zu dem eine (Handels}Bilanz aufgestellt 
wurde. Das Einkommen und das Vermögen des 
einzubringenden Betrielhes oder Teilbetriebes und 
der aufnehmenden Kapitalgesellschaft sind so zu 
ermitteln, als ob der Vermögensübergang und 
die Auflösung des eingebrachten Betriebes oder 
Teilbetriebes bereits mit Ablauf des Tages er­
folgt wäre, ·zu dem diese. Bilanz aufgestellt ist. 
Das gleiche ,gilt für die Ermittlung ,der Be-
11'l:essungsgrundlagen bei der Gewerbesteuer. 

(5) Die durch eine Sacheinlage gemäß Abs. 1 
erworbenen Gesellschaftsanteile gelten mit Ablauf 
d'es Tages als angeschafft, zu dem di,e der Ein~ 
hringung zugrunde gelegte Bilanz des Ein­
bringenden aufgestellt ist. Werden diese Anteile 
vom Erwerber oder im Falle des unentgeltlichen 
Erwerbes von einem Rechtsnachfolger innerhal1b 
von zehn Jahren nach der Anschaffung. durch 
den Einbringenden veräußert, so gilt dies, sofern 
srch die Steuerpflicht nicht schon aus den Be­
stimmungen des Einkommensteuergesetzes ergibt, 
als Veräußerung wesentlicher Beteiligungen im 
Sinne ,des § 31 des· Einkommensteuergesetzes 
1972. Der vorstehende Satz ist auch anzuwenden, 
wenn der erste Erwerber der Gesellschaftsanteile 
oHerim Falle' des unentgeltlichen Erwerbes ein 
Rechtsnachfolger innerhalb v:on zehn Jahren nach 
&r Anschaffung durch den Einbringenden aus 
dier unbeschränkten Steuerpflicht ausscheidet; da­
bei tritt an die Stelle des VeräußerungserIöses der 

Gesellschaftsanteile ihr gemeiner Wert. Die Ge­
sellschaftsanteile, die durch eine Sacheinlage ge­
mäß Abs. 1 erworben wurden, gelten vermögen­
steuerrechtlich bei beschränkt' Steuerpflichtigen 
als Inlandsvermögen im -Sinne des § 79 des Be­
wertungsgesetzes 1955, BOB!. Nr. 148. 

(6) Die aufnehmende Kapitalgesellschaft tritt 
hinsichtlich 

1. der mit den Buch-werten übernommenen 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens, 

2.lohnsteuerrechtLicher Verhältnisse, soweit bei 
den übernommenen Al'Ibeitnehmern .auch 
arbeitsrechtlich die ent&prechenden Folgerun­
gen geZ'ogen werden und 

3. der Fehlbeträge gemäß § 6 Abs. 3 des Ge­
werbesteuergesetzes 

in die Rechtsstellung des Einbringenden ein: 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1. bis 6. sind 
nicht anzuwenden, wenn der eingebrachte Betrieb 
oder Teilbetrieb Gegenstand einer Umwandlung 
nach Artikel IV des Bundesgesetzes, BGB!. 
Nr. 320/1980, mit dem das Gesetz über" Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung geändert wird, 
war oder wenn nicht alle wesentlichen Grund­
lagen des Betriebes oder Teilbetriebes eingebracht 
werden.« 

4. § 9 hat zu lauten: . 

,,§ 9. Wird von einer Körperschaft des öffent­
lichen Rechtes ein Betrieb im Sinne des § 2 
Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1966 oder 
ein Teilbetrieb in eine inländische Kapitalge­
sellschaft (§ 1 Abs. 1 Z 1 des Körperschaft~ 
steuergesetzes 1966) ausschließlich g'egen Gewäh­
rung von neuen Gesellschaftsanteilen eingebracht 
(Sacheinlage) oder einer inländischen Kapitalge­
sellschaft treuhändig in das wirtschaftliche Eigen­
tum (§ 24 Abs. 1 lit . .cl der Bundesabgahenord" 
nung, BOB!. Nr. 194/1961) übertragen, so wird 
durch diese V,orgänge keine Besteuerung der in 
dem eingebrachten Betriebsvermögen enthalte­
nenstillen ReSTerven bewirkt, wenn die Buch­
wel1te 'fortgeführt werden. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen des§ 8." . 

5. § 10 hat zu. lauten: 

,,§ 10. Vorgänge im Sinne des § 8 Abs. 1 und 
§ 9 sind von der Grunderwerbsteuer und den' 
Kapitalverkehrsteuern befreit." 

6. §11 samt überschrift hat zu lauten: 

"Zusammenschluß zu Handelsgesellschaften 

§ 11. (1) Schlveßen sich Einzelunternehmungen 
oder Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter 
als Mitunternehmeranzusehen sind, zu Handels­
gesellschaften zusammen," so sind, wenn. die zu~ 
sammengeschlossenen Betriebe bereits länger als 
zwei Jahre ibestehen, ,die dadurch verursachten 
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Vorgänge von der Grunderwerbsteuer und den 
nach dem Gebührengesetz zu erhebenden Gesell­
schaftsvertragsge:bühren befreit. Das 'gleich,e gilt 
für den Zusammenschluß von Einzelunterneh­
mungen mit Gesellschaften im Sinne des ersten 
Satzes. 

(2) § 8 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden." 

7. 1m § 13 A:bs. 3 tritt ,an -die Stelle des Zitates 
,,§ 8 Abs. 3 V'Orletzter Satz" das Zinat ,,§ 8 
Abs. 4 zweiter Satz". 

8. Dem § 13 wird folgender Abs. 5 angefüg~: 

,,(5) Wird anläßlich eines Vorganges nach 
Art. I bis IV in einem Schuldverhältnis durch 
Vertragsi1bernahme ein Gläubiger- oder Schuld­
nerwechsel vereinbart, so ist ,das mit der Ver­
tragsuberna,hme nun zwischen den neuen Par­
teien abgeschlossene Rechtsgeschäft mit der Ein­
schränkung von den Stempel- und Rechtsgebüh­
ren befrert, daß der für eine Prolongation des 
übernommenen Rechtsgeschäftes gebührenrecht­
lich maßgebliche Zeitpunkt auch für Prolonga­
tionen ,des neuen Rechtsgeschäftes maßgeblich 
bleilbt.". 

9. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bun'desge­
setzes ist der Bundesminister für Finanzen, hin­
sichtlich des Artikels VII im Einvernehmen mit 
dem Bundesminisner für Bauten und Technik 
betraut." 

Artikel 11 

§ 1 Abs. 5 Z 1 des Artikels IV des Bundes­
gesetzes, BGB!. Nr. 320/1980, mit dem das Gesetz 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
geändert wird, ist auch auf Einbringungen im 
Sinne des Artikels III des Strukturverbesserungs­
gesetzes in der Fassung dieses Bundesgesetzes an­
zuwenden. 

Artikel III 

Die Bestimmungen der Artikel I und LIIdes 
Strukturver:besserungsgeset2'Jes in der Fassung die­
ses ,Bundesgesetzes sind auf Verschmelzungen und 
Einbringungen ,anzuwenden, wenn die Beschlüsse 
nach ,dem 31. Dezem'ber 1980 UII1d vor dem 
1. Jänner 1984 zum Handelsregister an'gemeldet 
werden. § 8 Abs. 5 Letzter Satz im Artikel UI 
des Strukturverhesserungsgesetzes in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes ist bis 31. iDezember 1990 
anzuwenden. Die Bestimmungen des Artikels IV 
des Strukturvel'besserungsgesetzes in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes sind auf Zusammenschlüsse 
zwischen -dem 1. Jänner 1981 und dem 31. De­
zember 1983 anzuwenden. 

ABSCHNITT VI 

90 S -auf 

100 S auf 
150 S auf 
180 S auf 
200S auf 
250S auf 
400 S auf -

Artikel 11 

Die Bestimmungen des Art. I finden auf jene 
Tatbestände Anwendung, für die die Gebühren­
schuld nach dem 31. Dezember 1980 entsteht. 

ABSCHNITT VII 

F am i I i enl ast e n a u sglei chsg ese t z 
1967 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBL 
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 269/1980, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 39 Abs. 3 tritt an die Stdle _ ,der 
Zitierung: "Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, 
BGBl. Nr. 199" die Zitierung: "Arbeitslosenver­
sicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609". 

2. §39 a Albs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 39 a. (1) Aus Mitteln ,des Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen sind der Allgemeinen Un-

517 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 19 von 20

www.parlament.gv.at



20 517 der BeiLagen 

fallversicherungsanstalt für ,die gesetzliche Unfall­
versicherung der Schüler und Studenten (§ 8 
Abs. 1 Z 3 lit. hund i des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes) Beiträge f.ür die Jahre 1977 
bis einschließlich 1982 in Höhe von je 30 Millio­
nen Schilling zu zahlen." 

3. ,Im ,§ 39 a Albs. 3 treten an ,die Stelle der in 
Klammern gesetzten Worte: ,,(§ 162 d,es Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes )" die Worte: 
,;(§ 162 des AUgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes und § 41 des Arbei tslo&enversicherungs­
gesetzes 1977, :BGiB!. Nr. 609)". 

4. Nach § 39 a ist folgender § 39 ob einzufü­
gen: 

,,§ 39 b. Aus Mitteln ,des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen ist den österreichischen Bun­
desbahnen der Einnahmenausfall aus der Durch­
führung der Schülerfreif.ahrten im Eisenobahn­
verkehr in Höhe des Differenzbetrages zwischen 
dem Schülertarif und 50 vH des gewöhnlichen 
Fahrpreises (Regeltarif) zu vergüten." 

5. § 41 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Der Beitrag beträgt 4,5 vH der Beitrags­
grundlage. " 

Artikel 11 
§ 41 Abs. 4 des Arbeitslosenversicherungsge­

setzes 1977,BGB!. NI". 609, hat zu Lauten: 
,,( 4) Aus Mitteln ,des Ausgleichsfonds ,für Fami­

lienbeihilfen wil'd den Trägern der Krankenver­
sicherung 50 vH des a'b 1. Jänner 1981 zur 
Zahlung anfallenden Aufwandes für das Wochen­
geld ersetzt." 

Artikel III 

(1) Art. I Z 3 tritt mit 1. Jänner 1981 mit 
der Maßgabe in Kraft, daß die nach § 41 Abs. 4 

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977; 
BGB!. NI". 609, z'um 31. Dezember 1980 be­
stehenden, jedoch noch nicht verrechneten Er­
satzansprüche der Träger der Krankenversiche­
rung vom Ausgleichsfonds ,für Familienbeihilfen 
zu erfüdlen sind. 

(2) Art. I Z 4 tritt mit 1. Jänner 1981 in 
Kraft. 

(3) Art. I Z 5 ist auf Lohnzahlungen nach dem 
31. DezemibeI" 1980 anzuwenden. 

ABSCHNITT VIII 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung ·dieses Bundesgesetzes ist 
der IBundesminister .für Finanz,en, hinsichtlich der 
im Abschnitt I Art. I Z 2 enthaltenen Bestim­
.mung des § 4 Abs. 4 Z 4 des Einkommensteuer­
gesetzes 1972 und ,der im Abschnitt I Art. I 
Z 4 enthaltenen Bestimmungen des § 8 Albs. 4 
Z 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1972 

I 
auch der Bundesminister für Handel, Gewerbe 

, und Industrie, hinsichtlich der im Abschnitt I 
Art. I Z 2 enthaltenen Bestimmung des § 4 
Abs. 4 Z 5 ,des Einkommensteuergesetzes 1972 
auch der ·Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung, hinsichtlich der im Abschnitt I Art. I 
Z 4 im Rahmen des § 8 Albs. 4 Z 5 des Ein­
kommensteuergesetzes 1972 enthaltenen Verord­
nungsermächtigung auch der Bundesminister für 
rBauten und Technik und der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, hinsichtlich der 
im Abschnitt !II Art. II enthaltenen Bestimmung 
der Bundesminister für Justiz, hinsichtlich der im 
Abschnitt V Art. I Z 9 enthaltenen Bestimmung 
des § 15 des Strukturvelibesserungsgesetzes auch 
der Bundesminister für Bauten und Technik be­
traut. 
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